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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Energiespeicher-
vorrichtung mit mehreren Speicherzellen, einer
Spanneinrichtung zum Verspannen der Speicherzel-
len und einer Temperiereinrichtung zum Temperieren
der Speicherzellen bzw. eines aus den Speicherzel-
len gebildeten Zellverbundes.

[0002] Es ist bekannt, dass eine Batterie zur Anwen-
dung in Kraftfahrzeugen, insbesondere in Kraftfahr-
zeugen mit einem Hybridantrieb oder in Elektrofahr-
zeugen, mehrere elektrisch in Reihe und/oder paral-
lel geschaltete Zellen, beispielsweise Lithium-Ionen-
Zellen, aufweist.

[0003] Die Zellen müssen oft gekühlt werden, um
die entstehende Verlustwärme abzuführen. Dazu ist
es bekannt, eine indirekte Kühlung durch einen Kühl-
mittelkreislauf oder eine direkte Kühlung mittels vor-
gekühlter Luft, die zwischen die Zellen geleitet wird,
einzusetzen. Bei einer Kühlung durch den Kühlmittel-
kreislauf kann am Zellenblock der Batterie eine von
Kühlmittel durchströmte metallische Kühlplatte ange-
ordnet sein, oft unterhalb der Zellen. Von den Zel-
len zur Kühlplatte wird die Verlustwärme beispiels-
weise entweder über separate Wärmeleitelemente,
z. B. Wärmeleitstäbe oder -bleche, oder über ent-
sprechend aufgedickte Zellgehäusewände der Zellen
geleitet. Häufig sind die Zellgehäuse der Zellen me-
tallisch ausgeführt und es liegt an ihnen eine elek-
trische Spannung an. Zur Verhinderung von Kurz-
schlüssen wird die Kühlplatte von den Zellgehäusen
dann durch eine elektrische Isolation, beispielswei-
se eine Wärmeleitfolie, einen Formkörper, eine Ver-
gussmasse oder eine auf die Kühlplatte aufgebrach-
te Beschichtung oder Folie, getrennt. Der Kühlmittel-
kreislauf kann auch zur Erwärmung der Batterie z. B.
beim Kaltstart verwendet werden.

[0004] Es sind bereits verschiedene derarti-
ge Batterien bekannt. Beispielsweise sind aus
DE 10 2008 059 966 A1 und DE 10 2008 010 828 A1
Batterien bekannt, deren Zellen als so genannte
Flachzellen ausgebildet sind, die im Wesentlichen
quaderförmig ausgebildet und stapelartig hinterein-
ander auf einer Kühlplatte angeordnet sind. Die Zel-
len werden dabei durch eine Spanneinrichtung, bei-
spielsweise durch eine separate Spannplatte und/
oder durch Spannbänder, miteinander verspannt und
an die Kühlplatte gepresst.

[0005] Aus WO 2010/081704 A2 ist eine Batterie be-
kannt, bei welcher mit Hilfe zweier Druckrahmen und
einiger Zuganker mehrere Zellen in Coffeebag-Bau-
weise zwischen Rahmenelementen verspannt sind.
Aus der gleichen Druckschrift ist es bekannt, zwi-
schen aufeinanderfolgenden Zellen in einem Batte-
rieblock nachgiebige Elemente vorzusehen.

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, den Aufbau nach dem Stand der Technik zu
verbessern.

[0007] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung bilden den Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0008] Nach einem Gesichtspunkt der vorliegenden
Erfindung wird eine Energiespeichervorrichtung vor-
geschlagen, welche eine Mehrzahl von Speicher-
zellen, eine Spanneinrichtung zum Verspannen der
Speicherzellen, und eine Kühleinrichtung zum Tem-
perieren der Speicherzellen oder eines durch die
Speicherzellen gebildeten Zellverbundes aufweist,
wobei die Spanneinrichtung als funktionaler Bestand-
teil der Temperiereinrichtung ausgelegt und einge-
richtet ist.

[0009] Als eine Energiespeichervorrichtung wird im
Sinne der Erfindung eine Einrichtung verstanden, die
auch in der Lage ist, insbesondere elektrische Ener-
gie aufzunehmen, zu speichern und wieder abzuge-
ben, gegebenenfalls unter Ausnutzung elektrochemi-
scher Prozesse. Als eine Speicherzelle wird im Sinne
der Erfindung eine in sich abgeschlossene Funktions-
einheit der Energiespeichervorrichtung verstanden,
die für sich genommen auch in der Lage ist, insbeson-
dere elektrische Energie aufzunehmen, zu speichern
und wieder abzugeben, gegebenenfalls unter Aus-
nutzung elektrochemischer Prozesse. Eine Speicher-
zelle kann beispielsweise, aber nicht nur, eine galva-
nische Primär- oder Sekundärzelle (im Rahmen die-
ser Anmeldung werden Primär- oder Sekundärzellen
unterschiedslos als Batteriezellen und eine daraus
aufgebaute Energiespeichervorrichtung als Batterie
bezeichnet), eine Brennstoffzelle, ein Hochleistungs-
kondensator wie etwa Supercap oder dergleichen,
oder eine Energiespeicherzelle anderer Art sein. Ins-
besondere weist eine als Batteriezelle aufgebaute
Speicherzelle beispielsweise einen aktiven Bereich
oder aktiven Teil, in welchem elektrochemische Um-
wandlungs- und Speicherungsprozesse stattfinden,
eine Einhausung zur Kapselung des aktiven Teils
von der Umgebung und wenigstens zwei Stromablei-
ter, die als elektrische Pole der Speicherzelle dienen,
auf. Der aktive Teil weist beispielsweise eine Elek-
trodenanordnung auf, die vorzugsweise als Stapel
oder Wickel mit Stromsammelfolien, aktiven Schich-
ten und Separatorschichten ausgebildet ist, auf. Die
aktiven und Separatorschichten können wenigstens
teilweise als eigenständige Folienzuschnitte oder als
Beschichtungen der Stromsammelfolien vorgesehen
sein. Die Stromableiter sind mit den Stromsammelfo-
lien elektrisch verbunden oder durch diese gebildet.

[0010] Eine Speicherzelle kann auch eine Zelle sein,
welche Energie nicht als elektrische, sondern als
thermische, potentielle, kinetische oder sonstige En-
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ergieart aufnimmt und/oder abgibt oder eine Zelle
welche Energie in einer Energieart aufnimmt und in
einer anderen Energieart wieder abgibt, wobei die
Speicherung in einer noch anderen Energieart erfol-
gen kann.

[0011] Unter einem Verspannen wird im Sinne der
Erfindung ein Festhalten in einer vorbestimmten
Lage, insbesondere Relativlage zueinander, durch
Spannkräfte verstanden. Bei einem Verspannen kön-
nen auch, aber nicht nur, elastische und Reibkräfte
ausgenutzt werden. Das Verspannen schließt im Üb-
rigen eine formschlüssige Lagefestlegung nicht aus;
es kann, muss aber nicht, sich auf eine Verhinderung
eines Auseinanderfallens beschränken.

[0012] Unter einem Temperieren wird im Sinne der
Erfindung eine Ab- oder Zufuhr, insbesondere Ab-
fuhr, von Wärme verstanden. Es kann als eine pas-
sive Kühlung, etwa durch Wärmeabstrahlung an
Wärmeabstrahlflächen, als eine aktive Kühlung, et-
wa durch erzwungene Konvektion an Wärmeaaus-
tauschflächen oder durch Wärmeaustausch mit ei-
nem insbesondere zirkulierenden Wärmeträger wie
etwa Wasser, Öl oder dergleichen in einem Wärme-
tauscher verwirklicht sein. Dabei kann eine Steue-
rung bzw. Regelung vorgesehen sein, um einen vor-
bestimmten zulässigen Temperaturbereich einzuhal-
ten.

[0013] Wenn die Spanneinrichtung als funktiona-
ler Bestandteil der Temperiereinrichtung ausgelegt
und eingerichtet ist, kann die Spanneinrichtung auch
Funktionen erfüllen, die mit der Temperierung der
Speicherzellen bzw. des Zellverbundes zusammen-
hängen. Diese Funktionen können beispielsweise,
aber nicht nur, die Wärmeübertragung von und zu
den Speicherzellen, die Wärmeabgabe über Wärme-
abstrahlflächen, die Wärmeübertragung von und zu
einem Wärmeträger, die Wärmeleitung von und zu
einer Wärmequelle oder Wärmesenke und/oder der-
gleichen umfassen.

[0014] Hierzu ist vorzugsweise die Spanneinrich-
tung mit einem wärmeleitenden Material ausgebildet.
Als wärmeleitend wird im Sinne der Erfindung ein Ma-
terial dann verstanden, wenn es eine Wärmeleitfähig-
keit aufweist, die einen Einsatz als Wärmeleiter im
technischen Sinn erlaubt. Eine Untergrenze kann im
Bereich von etwa 10 bis 20 W m–1 K–1 angenommen
werden; das entspricht der Wärmeleitfähigkeit von
hochlegiertem Stahl und einigen mit gut wärmeleiten-
den Füllmaterialien versehenen (vorzugsweise faser-
verstärkten) Kunststoffen. Bevorzugt ist es, die Wär-
meleitfähigkeit im Bereich von wenigstens 40 bis 50
W m–1 K–1 auszuwählen, was derjenigen von Feder-
stahl (z. B. 55Cr3) entspricht. Besonders bevorzugt
ist eine Wärmeleitfähigkeit von wenigstens 100 oder
einigen 100 W m–1 K–1. Beispielsweise, aber nicht nur,
kann etwa Silizium mit 148 W m–1 K–1 oder Alumini-

um mit 221 bis 237 W m–1 K–1 oder Kupfer mit 240
bis 400 W m–1 K–1 oder Silber mit etwa 430 W m–1 K–1

als geeignet gelten. Kohlenstoffnanoröhrchen, deren
Wärmeleitfähigkeit mit etwa 6000 W m–1 K–1 angege-
ben wird, sollten hinsichtlich dieses Gesichtspunkts
das derzeit erreichbare Optimum darstellen; ihr Ein-
satz oder der anderer Spezialwerkstoffen ist im Hin-
blick auf die Kosten, die Verarbeitbarkeit und sonsti-
ge technische Eignung abzuwägen. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine Ausbildung mit einem wärmeleiten-
den Material im Sinne der Erfindung so zu verste-
hen, dass die Spanneinrichtung oder ein Element der
Spanneinrichtung entweder im Wesentlichen aus die-
sem Material bestehen oder aber, etwa aus Gründen
der Festigkeit, der elektrischen Isolation, der Tempe-
raturbeständigkeit oder sonstiger Eigenschaften oder
Einsatzzwecke, nur einen Kern, eine Beschichtung
oder Schicht, einen Mantel oder dergleichen aus ei-
nem solchen Material aufweisen kann. Durch geeig-
nete Materialkombination können so die gewünsch-
ten Eigenschaften eingestellt werden. Die gleichen
Materialien wie die oben genannten, oder auch an-
dere gute Wärmeleiter wie etwa Keramiken oder Dia-
mant, kommen auch als Füllmaterialien für wärme-
leitende Kunststoffe in Betracht. (Alle Angaben zur
Wärmeleitfähigkeit bei 20°C nach Hütte, Die Grund-
lagen der Ingenieurwissenschaften, Springer-Verlag,
31. Auflage 2000, Engelkraut et al., Wärmeleitfähige
Kunststoffe für Entwärmungsaufgaben, Fraunhofer
Institut für Integrierte System und Bauelementetech-
nologie, Stand 15.07.2008, Deutsche Edelstahlwer-
ke, Datenblatt 1.7176, und Wikipedia, Artikel zu ”Wär-
meleitfähigkeit”, Stand 22.02.2011; Rundungen und
Bereichszusammenfassungen ggf. diesseits.) Weiter
bevorzugt ist die Energiespeichervorrichtung derart
ausgestaltet, dass die Spanneinrichtung wenigstens
abschnittweise, vorzugsweise flächig, an Wärmeaus-
tauschflächen der Speicherzellen anliegt. Als eine
Wärmeaustauschfläche einer Speicherzelle kann im
Sinne der Erfindung eine Fläche der Speicherzelle
verstanden werden, die im Inneren der Speicherzel-
le erzeugte Wärme abgeben kann und ggf. (d. i., im
kalten Zustand) auch Wärme zur Abgabe an ein In-
neres der Speicherzelle aufnehmen kann. Es ist vor-
teilhaft, wenn das Bauelement, welchem die Wärme-
austauschfläche angehört, zur Weiterleitung einer in
einem aktiven Bereich der Zelle erzeugten Wärme
an die Wärmeaustauschfläche ausgelegt und einge-
richtet ist. Durch das Anliegen ist eine gute thermi-
sche Kopplung gewährleistet. Die thermische Kopp-
lung kann ggf. durch Vermittlung eines Wärmeleite-
lements geschehen, das auch Aufgaben der elektri-
schen Isolierung oder dergleichen erfüllen kann, ge-
schehen.

[0015] Besonders bevorzugt ist die Energiespei-
chervorrichtung derart ausgestaltet, dass die Spei-
cherzellen eine prismatische, insbesondere flache
Form aufweisen und Wärmeaustauschflächen an
wenigstens einer von Umfangsseiten, insbesondere
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Schmalseiten, der Speicherzellen vorgesehen sind.
Unter einer flachen prismatischen Form wird im Sin-
ne der Erfindung eine Form verstanden, deren Aus-
dehnung in einer Raumrichtung, die auch als Dicken-
richtung definiert ist, deutlich geringer als in ande-
ren Raumrichtungen ist und so zwei Flachseiten mit
verhältnismäßig großer Flächenausdehnung von ei-
nem schmalen Rand, insbesondere wenigstens vier
Umfangs- oder Schmalseiten, deutlich unterscheid-
bar sind. Flache, prismatische Speicherzellen sind
besonders gut zu einem Zellverbund, insbesonde-
re einem kompakten Block stapelbar, sie weisen ei-
ne gute Raumausnutzung auf und ihre Kontaktierung
kann auf vielfältige Weise, etwa über die Flachsei-
ten, über die Schmalseiten, über abregende Leiter-
streifen (auch als Stromableiter bezeichnet) oder der-
gleichen verwirklicht werden. Bei gestapelten prisma-
tischen Zellen liegen die Umfangsseiten außen, so-
dass sie sich als Wärmeaustauschflächen eignen. Es
ist festzuhalten, dass die Erfindung gleichwohl auch
auf nicht ausgeprägt flache, sondern beispielswei-
se, aber nicht nur, kubische Speicherzellen, ebenso
auf nicht prismatische, sondern beispielsweise, aber
nicht nur, zylindrische Speicherzellen anwendbar ist.

[0016] Weiter ist die Energiespeichervorrichtung
vorzugsweise derart ausgestaltet, dass Wärmeleite-
lemente vorgesehen sind, die mit einem wärmeleiten-
den Material ausgebildet und wenigstens abschnitt-
weise, vorzugsweise flächig, an Wärmeaustauschflä-
chen der Speicherzellen anliegen, wobei die Span-
neinrichtung wenigstens an freien Flächen der Wär-
meleitelemente anliegt. Als ein Wärmeleitelement
wird im Sinne der Erfindung ein Bauelement verstan-
den, welches auch in der Lage ist, Wärme von und
zu Speicherzellen, insbesondere von und zu einem
Raum zwischen Speicherzellen innerhalb der Ener-
giespeichervorrichtung, nach und von außerhalb des
Raums zwischen den Speicherzellen zu leiten. Ein
Wärmeleitelement kann beispielsweise, aber nicht
nur, ein Blech oder ein Formkörper aus einem wär-
meleitenden Material sein, das zwischen den Spei-
cherzellen angeordnet ist. Dabei wird als eine freie
Fläche eines Wärmeleitelements im Sinne der Erfin-
dung eine Fläche verstanden, welche von außerhalb
des Zellverbunds der Speicherzellen aus zugäng-
lich ist, z. B. an deren freien Randseiten übersteht
und dort beispielsweise, aber nicht notwendigerwei-
se, rechtwinklig gebogen ist, um an den Randsei-
ten der Speicherzellen anzuliegen. Auch hier ist be-
vorzugt, wenn die Speicherzellen eine prismatische,
insbesondere flache Form aufweisen; dann können
die Wärmeaustauschflächen vorzugsweise an Flach-
seiten der Speicherzellen vorgesehen sein, und kön-
nen die freien Flächen der Wärmeleitelemente vor-
zugsweise im Bereich von Umfangsseiten, insbeson-
dere Schmalseiten der Speicherzellen vorgesehen
sein. Wenn die Flachseiten der Speicherzellen als
elektrische Pole der Speicherzellen ausgebildet sind,
können die Wärmeleitelemente auch mit elektrisch

leitenden Materialien ausgebildet sein und zusätz-
lich als elektrische Kontaktelemente zwischen be-
nachbarten Speicherzellen oder zwischen einer Spei-
cherzelle und einer Polanschlusseinrichtung der En-
ergiespeichervorrichtung fungieren. Ein Wärmeleite-
lement kann alternativ elektrisch isolierende Eigen-
schaft aufweisen, wenn eine elektrische Kontaktie-
rung gerade verhindert werden soll.

[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist zwischen zwei Speicherzellen und/oder zwi-
schen einer Speicherzellen und einem anderen Bau-
element wenigstens ein wenigstens teilweise nach-
giebig, insbesondere elastisch nachgiebig, ausgebil-
detes Dämpfungselement vorgesehen, welches wär-
meleitend ausgebildet ist und welches Teil einer Spei-
cherzelle oder Teil eines Wärmeleitelements ist oder
an Flächen einer Speicherzelle oder eines Wärmelei-
telements angebracht ist oder zwischen Speicherzel-
len und einem Wärmeleitelement angeordnet ist. Als
ein Dämpfungselement wird im Sinne der Erfindung
insbesondere ein Bauelement verstanden, welches
auch Relativbewegungen zwischen Speicherzellen,
ggf. auch zwischen Speicherzellen und anderen Bau-
elementen, abfangen kann. Während herkömmliche
Dämpfungselemente gewöhnlich aus einem Materi-
al hergestellt sind, das eine sehr geringe Wärme-
leitfähigkeit aufweist, wie etwa PU-Schaum, Moos-
gummi, Wellpappe oder dergleichen, ist das Dämp-
fungselement nach der vorliegenden Erfindung in die-
ser bevorzugten Ausgestaltung wärmeleitend ausge-
bildet. Es ist in diesem Zusammenhang wieder von
einer technisch nutzbaren und konstruktiv intendier-
ten Wärmeleitfähigkeit, nicht etwa von einer auch bei
an sich wärmedämmenden Materialien vorhandenen,
minimalen und physikalisch unvermeidlichen Rest-
wärmeleitung die Rede.

[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung weist die Spanneinrichtung wenigstens ein
Spannband auf, das mit dem wärmeleitenden Ma-
terial ausgebildet ist und das vorzugsweise wenigs-
tens in Abschnitten in sich federnd, insbesondere
wellenfederförmig, ausgebildet ist, wobei vorzugs-
weise mehrere Spannbänder vorgesehen sind, von
denen wenigstens ein Spannband wenigstens ein an-
deres Spannband überdeckt. Unter einem Spann-
band wird im Sinne der Erfindung ein längliches, ins-
besondere flaches, bandartiges Bauelement verstan-
den, welches auch verwendbar ist, eine Anordnung
von Speicherzellen gegeneinander zu verspannen,
insbesondere umschlingend zu verspannen. Dabei
kann ein Verschlussmechanismus, ein Spannmecha-
nismus oder dergleichen vorgesehen sein, um eine
Montage unter Spannung zu ermöglichen. Durch eine
in sich federnde Ausbildung kann auch erreicht wer-
den, dass eine gleichmäßige Spannkraft auf den Zell-
block ausgeübt. Eine elastische Längung des Spann-
bandes kann derart ausgelegt sein, dass das Spann-
band bei Montage unter Vorspannung Übermaß ge-
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genüber dem Zellblock aufweist und über diesen ge-
streift werden kann, wobei dann, wenn die Vorspan-
nung nachgelassen wird, sich das Spannband fest
um den Zellblock legt. Hierzu kann das Spannband
in Abschnitten beispielsweise wellenfederförmig aus-
gebildet sein. Besonders vorteilhaft weisen die wel-
lenfederförmig ausgebildeten Abschnitte ebene Ab-
schnitte auf, die sich unter Spannung flächig an Wär-
meaustauschflächen von Speicherzellen, Wärmeleit-
elementen oder dergleichen anlegen.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung weist die Spanneinrichtung eine Mehr-
zahl von Zugankern auf, die mit dem wärmeleitenden
Material ausgebildet sind. Als ein Zuganker wird im
Sinne der Erfindung ein länglich ausgebildeter, ins-
besondere eine Gesamtlänge des Zellstapels überra-
gender Stab verstanden, welcher inbesondere über
Druckelemente wie Platten oder Flansche, die in ei-
ner Stapelrichtung der Speicherzellen auf die jeweils
äußeren Speicherzellen drücken, den Zellblock ver-
spannt. Üblicherweise sind mehrere Zuganker vor-
gesehen, etwa vier, sechs, acht oder mehr. Solche
Zuganker weisen beispielsweise einen Kopf an ei-
nem Ende und ein Gewinde an dem anderen En-
de oder Gewinde an beiden Enden auf, um eine zu-
verlässige Verspannung durch Anziehen durch Ein-
schrauben oder Verschrauben mit Hilfe von Muttern
zu ermöglichen. Die Verwendung von Zugankern hat
bei entsprechender Formgebung der Speicherzellen
auch den Vorteil, dass Speicherzellen vor dem Ver-
spannen auf verhältnismäßig einfache Weise auf die
Zuganker gefädelt werden können, was auch die
Montage vereinfachen kann. Zuganker können sich
beispielsweise durch entsprechende Ausnehmungen
von Rahmenelementen von Rahmenflachzellen er-
strecken und von diesen Wärme aufnehmen.

[0020] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung
weist die Spanneinrichtung Halteelemente und
Spannelemente auf, wobei die Halteelemente im
Wechsel mit den Speicherzellen angeordnet sind, um
die Speicherzellen zwischen sich zu halten, und wo-
bei die Spannelemente die Halteelemente mit den
Speicherzellen verspannen, wobei die Halteelemen-
te wenigstens abschnittweise mit Wärmeaustausch-
flächen der Speicherzellen thermisch gekoppelt sind,
und wobei die Spannelemente wenigstens abschnitt-
weise an Wärmeaustauschflächen der Halteelemen-
ten anliegen. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Hal-
teelemente wenigstens zwischen den Kontaktflächen
mit den Speicherzellen und den Kontaktflächen mit
den Spannelementen mit einem wärmeleitenden Ma-
terial ausgebildet sind. Auf diese Weise kann auch ei-
ne zuverlässige Verspannung der Halteelemente und
der Speicherzellen zu einem Batterieblock vorgese-
hen sein. Wärmeaustauschflächen der Halteelemen-
te können Außenflächen, insbesondere Randflächen,
der Halteelemente sein, beispielsweise, aber nicht
nur, wenn Spannbänder als Spannelemente vorge-

sehen sind. Spannelemente wie beispielsweise, aber
nicht nur, Zuganker können auch durch Durchläs-
se, etwa Bohrungen, in den Halteelementen geführt
sein; in diesem Fall können Wärmeaustauschflächen
der Halteelemente durch Innenflächen der Durchläs-
se gebildet sein. Wärmeaustauschflächen der Spei-
cherzellen können durch Flach- oder Randseiten der
Speicherzellen, durch Stromableiter oder an Durch-
trittsbereichen von Stromableitern durch eine Einhau-
sung der Speicherzellen vorgesehen sein.

[0021] Weiter bevorzugt ist die Energiespeichervor-
richtung derart ausgestaltet, dass die Spanneinrich-
tung wenigstens abschnittweise, insbesondere durch
flächigen Kontakt, mit Abschnitten einer Wärme-
tauschereinrichtung thermisch gekoppelt ist, wobei
die Wärmetauschereinrichtung vorzugsweise an ei-
nen Wärmeträgerkreislauf angeschlossen ist und wo-
bei der Wärmeträgerkreislauf vorzugsweise steuer-
bar bzw. regelbar ist. Auf diese Weise kann die Span-
neinrichtung von den Speicherzellen aufgenommene
Wärme zu der Wärmetauschereinrichtung transpor-
tieren und dort an einen Wärmeträger wie beispiels-
weise, aber nicht nur, Wasser oder 01 abgeben. Der
erwärmte Wärmeträger kann durch den Wärmeträ-
gerkreislauf zirkulieren und an anderer Stelle die auf-
genommene Wärme wieder abgeben, etwa an einen
Luftkühler oder dergleichen.

[0022] Besonders bevorzugt liegt die Wärmetau-
schereinrichtung wenigstens abschnittweise mit Wär-
meaustauschflächen der Speicherzellen an, wo-
bei die Speicherzellen eine flache prismatische
Form aufweisen und Wärmeaustauschflächen an
wenigstens zwei, vorzugsweise gegenüberliegenden
Schmalseiten der Speicherzellen vorgesehen sind.
So können die Speicherzellen einerseits durch di-
rekten Kontakt Wärme an die Wärmetauscherein-
richtung abgeben, und andererseits Wärme an Stel-
len, die nicht mit der Wärmetauschereinrichtung in
Kontakt sind, an die Spanneinrichtung abgeben. Vor-
zugsweise verspannt die Spanneinrichtung dabei die
Zellen sowohl untereinander als auch mit der Wärme-
tauschereinrichtung.

[0023] Nach einem weiteren Gesichtspunkt der Er-
findung wird eine Energiespeicherzelle vorgeschla-
gen, mit einem aktiven Teil und einer den aktiven Teil
umgebenden Einhausung, sowie mit Wärmeleitmit-
teln, wobei die Wärmeleitmittel ausgelegt und einge-
richtet sind, Wärme von wenigstens einer im Betrieb
der Energiespeicherzelle wärmeren Fläche der Ener-
giespeicherzelle an wenigstens zwei im Betrieb der
Energiespeicherzelle kühleren Flächen der Energie-
speicherzelle zu leiten. Wenn mehrere solcher Ener-
giespeicherzellen zu einem Block zusammengefasst
werden, ist es möglich, an beiden kühleren Flächen
Wärme durch direkten Kontakt an eine Spanneinrich-
tung, etwa ein Spannband, oder an ein Spannband
auf der einen Seite und an einen Wärmetauscher auf
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der anderen Seite abzugeben. Eine solche Energie-
speicherzelle ist also insbesondere zur Verwendung
in einer Energiespeichervorrichtung, wie sie zuvor
beschrieben wurde, geeignet. Darüber hinaus kann
bei einer solchen Energiespeicherzelle auch ohne ex-
plizite Kühlung das Wärmeprofil der Energiespeicher-
zelle ausgeglichen werden.

[0024] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Energiespeicherzelle mit einem prismatischen, elek-
trisch isolierenden Rahmenteil und zwei flachen,
elektrisch leitenden Seitenteilen versehen, wobei das
Rahmenteil und die Seitenteile die Einhausung aus-
bilden, wobei Stromableiterfahnen des aktiven Teils
mit jeweils einem der Seitenteile verbunden sind, so-
dass die Seitenteile elektrische Pole der Energiespei-
cherzelle ausbilden, die durch das Rahmenteil elek-
trisch voneinander isoliert sind, und wobei wenigs-
tens zwei, vorzugsweise gegenüberliegende Schmal-
seiten des Rahmenteils wenigstens abschnittweise
durch abgewinkelte Abschnitte wenigstens eines der
Seitenteile bedeckt sind.

[0025] Nach einem weiteren Gesichtspunkt der Er-
findung wird ein Wärmeleitelement vorgeschlagen,
mit einer dünnwandigen Struktur, insbesondere zur
Aufnahme einer Energiespeicherzelle, wobei die
dünnwandige Struktur eine Form eines vorzugs-
weise flachen Quaders umschreibt, und wobei die
dünnwandige Struktur wenigstens eine Flachseite
und wenigstens zwei an die Flachseite angrenzende
Schmalseiten aufweist. Wenn eine Energiespeicher-
zelle, insbesondere eine Flachzelle, beispielsweise,
aber nicht nur, eine Rahmenflachzelle, in einem sol-
chem Wärmeleitelement aufgenommen ist, kann die
wenigstens eine Flachseite der dünnwandigen Struk-
tur des Wärmeleitelements Wärme von einem an
die Flachseite angrenzenden aktiven Teil der Zel-
le aufnehmen und an die wenigstens zwei Schmal-
seiten leiten. Wenn mehrere Energiespeicherzellen
mit einem solchen Wärmeleitelement zu einem Block
zusammengefasst werden, ist es möglich, an den
Schmalseiten Wärme durch direkten Kontakt an ei-
ne Spanneinrichtung, etwa ein Spannband, oder an
ein Spannband auf der einen Seite und an einen
Wärmetauscher auf der anderen Seite abzugeben.
Ein solches Wärmeleitelement ist also insbesondere
zur Verwendung in einer Energiespeichervorrichtung,
wie sie zuvor beschrieben wurde, geeignet. Falls die
Flachseiten der Energiespeicherzelle elektrische Po-
le bilden, ist es vorteilhaft, wenn das Wärmeleitele-
ment aus einem Leitermaterial ausgebildet ist, wobei
durch geeignete Maßmahmen ein Kurzschließen zwi-
schen den gegenüberliegenden Polen der Energie-
speicherzelle zu vermeiden ist.

[0026] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist we-
nigstens eine Schmalseite durch Umbiegen einer
an die Flachseite angrenzenden Lasche nach Auf-
nahme einer Energiespeicherzelle herstellbar, wobei

vorzugsweise eine die Energiespeicherzelle wenigs-
tens im Wesentlichen allseitig umschließende Struk-
tur entsteht.

[0027] Eine erfindungsgemäße Energiespeichervor-
richtung, eine erfindungsgemäße Energiespeicher-
zelle und ein erfindungsgemäßes Wärmeleitelement
sind insbesondere zur Verwendung in einem Kraft-
fahrzeug vorgesehen, wobei das Kraftfahrzeug ins-
besondere ein Hybridfahrzeug oder ein Elektrofahr-
zeug ist.

[0028] Die vorstehenden und weitere Merkmale,
Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden aus der nachstehenden Beschreibung deut-
licher ersichtlich werden, die unter Bezugnahme auf
die beigefügten Zeichnungen angefertigt wurde.

[0029] In den Zeichnungen zeigen:

[0030] Fig. 1 einen federelastisch verspannten Zell-
block aus mehreren Rahmenflachzellen in einer
schematischen Querschnittsansicht;

[0031] Fig. 2 eine Batterie mit als Rahmenflachzel-
len ausgebildeten Zellen, bei der zwischen einer den
Zellblock umlaufenden Spanneinrichtung und dem
Zellblock ein elastisches Element eingelegt ist, in ei-
ner schematischen Querschnittsansicht;

[0032] Fig. 3 eine Batterie mit einem verspannten
Zellblock aus mehreren Rahmenflachzellen in einer
schematischen räumlichen Ansicht;

[0033] Fig. 4 eine Explosionsdarstellung der Batte-
rie von Fig. 3 in einer schematischen räumlichen An-
sicht;

[0034] Fig. 5 eine Batterie mit einem in drei Raum-
richtungen verspannten Zellblock aus mehreren Rah-
menflachzellen in einer schematischen räumlichen
Ansicht;

[0035] Fig. 6 eine Explosionsdarstellung einer Rah-
menflachzelle in einer schematischen räumlichen An-
sicht;

[0036] Fig. 7 eine schematische Querschnittsdar-
stellung einer zusammengebauten Zelle gemäß
Fig. 6,

[0037] Fig. 8 eine Explosionsdarstellung einer ähn-
lichen Rahmenflachzelle in einer schematischen
räumlichen Ansicht;

[0038] Fig. 9 eine Explosionsdarstellung einer wei-
teren Batterie in einer schematischen räumlichen An-
sicht;
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[0039] Fig. 10 eine schematische räumliche Ansicht
der Batterie gemäß Fig. 9 in einem zusammengebau-
ten Zustand;

[0040] Fig. 11 eine Rahmenflachzelle und ein Wär-
meleitelement in einer schematischen räumlichen
Darstellung;

[0041] Fig. 12 ein ähnliches Wärmeleitelement in ei-
ner schematischen räumlichen Darstellung;

[0042] Fig. 13 ein anderes Wärmeleitelement in ei-
ner schematischen räumlichen Darstellung;

[0043] Fig. 14 ein Wärmeleitelement gemäß Fig. 13
mit einer Batteriezelle in einer schematischen räum-
lichen Darstellung;

[0044] Fig. 15 eine Batterie mit mehreren Batterie-
zellen und Wärmeleitelementen gemäß Fig. 14, die
mit einer Bodenplatte und einer stirnseitigen Kühlplat-
te verspannt sind, in einer schematischen räumlichen
Ansicht;

[0045] Fig. 16 eine Batterie mit einer Mehrzahl von
Pouchzellen, die mittels Zugankern zwischen Rah-
menelementen verspannt sind;

[0046] Fig. 17 eine Batterie mit mehreren Reihen
von zylindrischen Batteriezellen, die mittels eines
Befestigungsbandes mit einer Batteriegehäusewand
verspannt sind, in einer schematischen Draufsicht;

[0047] Fig. 18 eine Batterie mit mehreren Reihen
von zylindrischen Batteriezellen, die mittels Befesti-
gungsbändern zwischen zwei Batteriegehäusewän-
den verspannt sind, in einer schematischen Drauf-
sicht;

[0048] Fig. 19 eine Pouchzelle mit elastischen Ele-
menten in einer schmatischen räumlichen Ansicht;

[0049] Fig. 20 ein Wärmeleitelement mit elastischen
Schichten in einer schematischen Querschnittsan-
sicht.

[0050] Es ist darauf hinzuweisen, dass die Darstel-
lungen in den Figuren schematisch sind und sich we-
nigstens im Wesentlichen auf die Wiedergabe von für
das Verständnis der Erfindung hilfreichen Merkma-
len beschränken. Auch ist darauf hinzuweisen, dass
in den Figuren wiedergegebene Abmessungen und
Größenverhältnisse im Wesentlichen der Deutlichkeit
der Darstellung geschuldet sind und nicht notwendig
einschränkend zu verstehen sind, es sei denn, aus
der Beschreibung ergäbe sich etwas anderes.

[0051] Fig. 1 veranschaulicht in einer schematisier-
ten (Teil-)Schnittdarstellung eine Batterie 1 mit meh-
reren einen Zellenverbund bildenden galvanischen

Zellen 2 als ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung. Die Zellen 2 sind in Fig. 1 ungeschnitten
dargestellt.

[0052] Die galvanischen Zellen 2 sind Sekundärzel-
len (Akkumulatorzellen) mit aktiven Bereichen, die Li-
thium enthalten. Derartige, als Lithium-Ionen-Zellen
oder dergleichen bekannte galvanische Zellen sind
in ihrem Aufbau grundsätzlich bekannt. Im Rahmen
dieser Anmeldung werden die galvanischen Zellen 2
der Einfachheit halber als Zellen 2 bezeichnet. In die-
sem Ausführungsbeispiel sind die Zellen 2 als so ge-
nannte Rahmenflachzellen mit einem schmalen, im
Wesentlichen quaderförmigen Zellgehäuse ausgebil-
det. Die Zellen 2 sind planparallel hintereinander an-
geordnet und je nach Anwendung parallel oder/und
seriell miteinander elektrisch verschaltbar.

[0053] Unter den Zellen 2 ist eine Kühlplatte 3 zum
Temperieren der Zellen 2 angeordnet. Die Kühlplatte
3 weist in ihrem Inneren einen in der Figur mehrfach
geschnittenen Kühlkanal 3.3, der von einem Kühlmit-
tel durchströmbar ist, auf. Zwischen der Kühlplatte 3
und den Bodenflächen der Zellen 2 ist eine Wärme-
leitfolie 4 aus elektrisch isolierendem Material ange-
ordnet, welche die Kühlplatte 3 von den Zellen 2 elek-
trisch isoliert. Über den Zellen 2 ist eine Andruckplatte
5 aus einem elektrisch isolierenden Material mit guten
Wärmeleiteigenschaften wie etwa einem verstärkten
Kunststoff mit wärmeleitenden Dotierungen angeord-
net. Alternativ kann die Andruckplatte 5 aus einem
Metall wie etwa Stahl, Aluminium oder dergleichen
hergestellt sein, wobei dann im Bereich des Auflie-
gens auf den oberen Schmalseiten der Zellen 2 eine
elektrisch isolierende Beschichtung oder eine elek-
trisch isolierende Zwischenlage ähnlich der Wärme-
leitfolie 4 vorgesehen ist.

[0054] An einem vorderen Ende des Zellenverbun-
des befindet sich eine vordere Polplatte 6, und an ei-
nem hinteren Ende des Zellenverbundes ist eine hin-
tere Polplatte 7 angeordnet. Die Polplatten 6 und 7
bilden jeweils einen Pol der Batterie 1 und weisen je-
weils eine über die Andruckplatte 5 hinaus ragende
fahnenartige Verlängerung (vgl. 6.1, 7.1 in weiter un-
ten genauer beschriebener Fig. 3) auf, welche jeweils
einen Polkontakt der Batterie 1 bildet.

[0055] Ferner weisen die Polplatten 6 und 7 jeweils
zwei Befestigungsnasen (vgl. 6.2, 7.2 in Fig. 3) auf,
die parallel zu der Andruckplatte 5 von der jeweili-
gen Polplatte 6, 7 abgewinkelt sind und auf der An-
druckplatte 5 anliegen. Die Andruckplatte 5, die Zel-
len 2 und die Kühlplatte 3 sind durch zwei Spannele-
mente 8 (nur eines in Fig. 1 sichtbar) aneinander ge-
presst, die jeweils um die Andruckplatte 5, die Pol-
platten 6, 7 und die Kühlplatte 3 herum geführt sind.
In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die
Spannelemente 8 als in sich elastische Spannbän-
der 8 ausgebildet, wobei sich die Eigenelastizität im
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Wesentlichen durch Federzonen 8.1 einstellt. Die Fe-
derzonen 8.1 sind durch eine wellenartige Formge-
bung der Spannbänder 8 verwirklicht. Die Federzo-
nen 8.1 sind dabei vorzugsweise dort ausgebildet, wo
die Spannbänder 8 nicht über Kanten der Polplatten
6, 7 oder der Kühlplatte 3 verlaufen, insbesondere
an der Ober- und Unterseite der Batterie 1. Ihre Wel-
lenform weist wenigstens im Bereich der Auflage der
Wellentäler auf den der Kühlplatte 3 und der Andruck-
platte 5 wenigstens teilweise wenigstens im Wesent-
lichen ebene Abschnitte auf, um eine große Kontakt-
fläche. Die Einleitung der Kräfte in den Zellblock 1
erfolgt in axialer Richtung über die vordere Polplatte
6 und die hintere Polplatte 7. In der dazu senkrech-
ten Richtung wird die Kraft unten über die Kühlplatte
3 und oben über die Andruckplatte 5 eingeleitet. Zur
Vermeidung eines Kurzschlusses sind die Polplatten
6, 7 ferner wenigstens dort, wo die Spannbänder 8
aufliegen mit einer elektrisch isolierenden Beschich-
tung oder einer elektrisch isolierenden Zwischenlage
ähnlich der Wärmeleitfolie 4 versehen. (Obschon in
der Figur nicht näher dargestellt, können die Spann-
bänder auch im Bereich der Polplatten 6, 7 elastische
Abschnitte aufweisen.)

[0056] Die Spannbänder 8 sind aus einem guten
Wärmeleiter wie etwa Federstahl ausgebildet und
weisen im Bereich der Wellentäler der Federzonen
8.1 wärmeleitenden Kontakt mit der Andruckplatte 5
und der Kühlplatte 3 auf. Zumindest im Bereich der
Polplatten ist eine elektrisch isolierende Beschich-
tung der Spannbänder 8 oder eine isolierende Zwi-
schenlage vorgesehen. In einer Ausführungsvariante
können die Spannbänder aus einem Nichtleitermate-
rial hergestellt sein, etwa aus einem wärmeleitenden
Kunststoff, vorzugsweise mit Glasfaser-, Kevlar- oder
Metallarmierung und einem wärmeleitenden Füllma-
terial. In einem solchen Fall ist eine zusätzliche Iso-
lierung unter Umständen nicht erforderlich.

[0057] Durch die wärmeleitenden Eigenschaften des
Spannbandes 8 und der Andruckplatte 5 und den
wärmeleitenden Kontakt der Andruckplatte 5 mit den
Zellenoberseiten und dem Spannband 8 kann einer-
seits auch im oberen Bereich der Batterie ein Wärme-
ausgleich zwischen den Zellen 2 sowie ein Wärme-
transport von der Oberseite zu der auf der Unterseite
liegenden Kühlplatte 3 erfolgen.

[0058] In Fig. 2 ist in einer Darstellung entsprechend
Fig. 1 ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht, bei welcher Wär-
meleitelemente 8.20, 8.21, 8.22 zwischen einem ei-
nen Zellblock umlaufenden Spannband 8 und dem
Zellblock vorgesehen sind.

[0059] Gemäß der Darstellung in Fig. 2 ist ein un-
teres Wärmeleitelement 8.20 zwischen dem Spann-
band 8 und der Kühlplatte 3, ein oberes Wärmelei-
telement 8.21 zwischen dem Spannband 8 und der

Andruckplatte 5 und stirnseitige Wärmeleitelemente
8.22 zwischen dem Spannband 8 und den Polplat-
ten 6, 7 vorgesehen. Als Wärmeleitelemente 8.20,
8.21, 8.22 können starre Metallblöcke, etwa Alumini-
umblöcke, verwendet werden. Das Spannband um-
läuft den Zellblock und gewährleistet eine gleich blei-
bende Anpresskraft in axialer Richtung sowie in Rich-
tung der Hochachse. Das Spannband 8 ist mittels ei-
nes Crimpverschlusses 8.3 verschlossen; dies sorgt
für eine sichere Verspannung der Batterie 1.

[0060] In einer Ausführungsvariante können die
Wärmeleitelemente 8.20, 8,21, 8,22 elastische Ei-
genschaften aufweisen und z. B. als Wellblechfe-
dern, mit Metallspänen gefüllte Kissen, metalldotier-
te Schaumstoffmatten, Kissen oder Matten mit einem
wärmeleitenden Gel oder dergleichen ausgestaltet
sein.

[0061] Anders als in dem in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist das Spannband 8 gerade, d. h.,
ohne elastische Wellung, ausgebildet und liegt voll-
flächig auf den Wärmeleitelementen 8.20, 8.21, 8.22
auf.

[0062] Die Fig. 3 und Fig. 4 veranschaulichen in
schematisierten räumlichen Ansichten eine weitere
Ausführungsvariante einer Batterie 1 gemäß Fig. 1
oder Fig. 2. Dabei zeigt Fig. 3 einen Zusammenbau-
zustand der Batterie 1 und zeigt Fig. 4 die Batterie 1
in einer Explosionsdarstellung.

[0063] Die Kühlplatte 3 weist in ihrem Inneren einen
Kühlkanal (3.3 in Fig. 1 und Fig. 2), der von einem
Kühlmittel durchströmbar ist, sowie zwei Kühlmittel-
anschlüsse 3.1 zum Zu- und Abführen des Kühlmit-
tels auf. Über die Kühlmittelanschlüsse 3.1 ist die
Kühlplatte 3 an einen nicht dargestellten Kühlmittel-
kreislauf anschließbar, über den von dem Kühlmittel
aufgenommene Abwärme aus der Batterie 1 abführ-
bar ist.

[0064] In dieser Ausführungsvariante ist die Span-
neinrichtung durch zwei metallische Spannbänder 8
verwirklicht, die mit einer elektrisch isolierenden, aber
Wärme leitenden Schicht versehen sind. Die Spann-
bänder 8 weisen einen Spannbereich 8.4 auf, der
in der dargestellten Ausführungsvariante als wellen-
artiger Dehnbereich ausgebildet ist. Anstelle eines
Dehnbereichs kann auch ein Crimpverfahren ange-
wendet werden, um die Spannbänder zu spannen
und die Enden fest miteinander zu verbinden. In ei-
ner weiteren Alternative können Knebelverschlüsse,
Schraubverschlüsse oder eine vergleichbare Art von
Spannschloss vorgesehen sein. Obschon in der Figur
nur auf der Seite der hinteren Polplatte 7 ein Spann-
bereich 8.4 zu sehen ist, können solche Spannberei-
che auch auf der Seite der vorderen Polplatte 6 vor-
gesehen sein.
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[0065] Die Spannbänder 8 verlaufen in Vertiefungen
5.1 über die Andruckplatte 5, in Vertiefungen 7.3 über
die hintere Polplatte 7, in Vertiefungen 3.2 über die
Kühlplatte 3 und in nicht näher dargestellten Vertie-
fungen über die vordere Polplatte 6.

[0066] Fig. 5 veranschaulicht in einer schematisier-
ten räumlichen Ansicht eine weitere Ausführungsva-
riante der Batterie 1 gemäß Fig. 3.

[0067] Zusätzlich zu den vertikal verlaufenden
Spannbändern 8 ist noch ein weiteres Spannband
9 vorgesehen, welches die Batterie 1 horizontal um-
schließt. Es verläuft in nicht näher dargestellten Ver-
tiefungen in den lateralen Schmalseiten der Zellen
2 und der vorderen und hinteren Polplatte 6, 7 und
überdeckt im Bereich der Polplatten 6, 7 die Spann-
bänder 8. In einer Ausführungsalternative können die
Spannbänder 8 das Spannband 9 überdecken.

[0068] In einer weiteren Variante können auch zwi-
schen dem Spannband 9 und den lateralen Schmal-
seiten der Zellen 2 Andruckplatten (nicht näher dar-
gestellt) vorgesehen sein.

[0069] In allen Ausführungsvarianten ist im Falle
elektrisch leitender Spannelemente eine elektrischer
Kontakt derselben mit den Polplatten 6, 7 durch ge-
eignete Maßnahmen, wie vorstehend beschrieben,
zu vermeiden.

[0070] Die Andruckplatte 5 ist in einer Ausfüh-
rungsvariante wenigstens teilweise als Leiterplat-
te aus einem elektrisch isolierenden Trägermate-
rial, vorzugsweise aus Kunststoff mit einer optio-
nalen Glasfaserverstärkung, ausgebildet und trägt
elektrische Bauelemente zur Überwachung und/
oder Steuerung der Batteriefunktionen sowie Lei-
terbahnen, die jeweils nicht dargestellt sind. Der-
artige elektrische Bauelemente sind beispielswei-
se Zellspannungsüberwachungselemente und/oder
Zellspannungsausgleichselemente zum Ausgleich
unterschiedlicher Ladungsstände von Zellen, welche
beispielsweise auf der Leiterplatte in Form von Mikro-
chips vorliegen, und/oder Temperatursensoren zur
Überwachung einer Temperatur der Zellen 2. We-
nigstens in Bereichen, auf welchen die Spannbänder
8 bzw. Wärmeleitelemente 8.21 aufliegen, weist die
Andruckplatte 5 gute Wärmeleiteigenschaften auf;
derartige Zonen können auch als Wärmeleitzonen
bezeichnet werden. Die Andruckplatte 5 ist dabei vor-
zugsweise ferner so ausgebildet, dass Wärme erzeu-
gende und/oder wärmeempfindliche Schaltungsele-
mente in der Nähe der Wärmeleitzone und/oder in
wärmeleitendem Kontakt mit der Wärmeleitzone an-
ordenbar sind. Besonders bevorzugt weist die Lei-
terplatte selbst gute Wärmeleiteigenschaften auf und
bildet als solches die Andruckplatte 5. Die Andruck-
platte 5 kann in einer weiteren Ausführungsvariante
ganz aus einem Material mit guten Wärmeleiteigen-

schaften ausgebildet sein, wobei in Bereichen, an de-
nen keine Spannbänder 8 bzw. Wämieleitelemente
8.21 aufliegen, eine Leiterplatte wie vorstehend be-
schrieben vorgesehen ist.

[0071] Fig. 6 veranschaulicht in einer schematisier-
ten räumlichen Explosionsdarstellung eine als Flach-
zelle ausgebildete galvanische Zelle 2 als ein weite-
res Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0072] Gemäß der Darstellung in Fig. 6 ist ein Zell-
gehäuse (eine Einhausung) der Zelle 2 aus zwei
Zellgehäuseseitenwänden 2.1, 2.2 und einem dazwi-
schen angeordneten, randseitig umlaufenden Zellge-
häuserahmen 2.3 gebildet. Die Zellgehäuseseiten-
wände 2.1, 2.2 der Zelle 2 sind elektrisch leitend aus-
geführt und bilden Pole P+, P– der Zelle 2. Der Zellge-
häuserahmen 2.3 ist elektrisch isolierend ausgeführt,
so dass die Zellgehäuseseitenwände 2.1, 2.2 unter-
schiedlicher Polarität elektrisch voneinander isoliert
sind. Der Zellgehäuserahmen 2.3 weist zusätzlich an
einer Oberseite eine partielle Materialerhöhung 2.31
auf, deren Funktion in der Beschreibung der Fig. 9
und Fig. 10 näher erläutert wird.

[0073] Die Zelle 2 weist mindestens drei Spannungs-
Anschlusskontakte K1 bis K3 auf. Nämlich weist
die den Pol P– bildende Zellgehäuseseitenwand 2.1
mindestens zwei Spannungs-Anschlusskontakte K1,
K2 auf, die insbesondere zellintern elektrisch mit-
einander verschaltet, insbesondere parallel geschal-
tet sind. Dabei ist der erste Spannungs-Anschluss-
kontakt K1 durch den Pol P– der Zelle 2 und somit
die Zellgehäuseseitenwand 2.1 gebildet. Der zwei-
te Spannungs-Anschlusskontakt K2 ist als Messan-
schluss 2.11 ausgeführt, der radial über die Zellge-
häuseseitenwand 2.1 an einer beliebigen Position,
über die Zelle 2 als eine fahnenartige Verlängerung
hinausragt.

[0074] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
der Erfindung weist die Zellgehäuseseitenwand 2.1
mit dem fahnenartigen Messanschluss 2.11 in einem
unteren Bereich eine um 90° in Richtung des Zellge-
häuserahmens 2.3 gebogene Unterkante 2.12 auf, so
dass bei einer Verwendung einer in den Fig. 9 und
Fig. 10 dargestellten Wärmeleitplatte 8 eine Vergrö-
ßerung einer wirksamen Wärmeübergangsfläche und
somit eine verbesserte Kühlung der Batterie 1 erzielt
werden. Ferner weist die Zellgehäuseseitenwand 2.1
mit dem fahnenartigen Messanschluss 2.11 in einem
oberen Bereich zwei um 90° in Richtung des Zell-
gehäuserahmens 2.3 gebogene Laschen 2.13 auf.
Im Zusammenbau greifen die Laschen 2.13 neben
der Materialerhöhung 2.31 auf die obere Schmalseite
2.32 des Zellgehäuserahmens 2.3, während die Kan-
te 2.12 auf die untere Schmalseite des Zellgehäuse-
rahmens 2.3 greift.
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[0075] Eine in den Fig. 9 und Fig. 10 näher dar-
gestellte Batterie 1 besteht aus mehreren solchen
Zellen 1, deren Pole P+, P–, insbesondere die als
Flachseiten ausgeführten Zellgehäuseseitenwände
2.1, 2.2, in Abhängigkeit von einer gewünschten Bat-
teriespannung und -leistung parallel und/oder seriell
miteinander verschaltet sind und einen in den 5 bis 7
dargestellten Zellverbund Z bilden.

[0076] Zunächst wird jedoch der innere Aufbau der
Zelle 2 anhand einer Schnittdarstellung in Fig. 7 er-
läutert.

[0077] Gemäß der Darstellung in Fig. 7 ist innerhalb
des durch die vorstehend beschriebenen Gehäuse-
teile 2.1, 2.2, 2.3 aufgebauten Gehäuses ein nicht
näher detaillierter aktiver Bereich 2.4 vorgesehen, in
welchem Elektrodenfolien 2.5 unterschiedlicher Po-
larität, insbesondere Aluminium- und/oder Kupferfoli-
en und/oder Folien aus einer Metalllegierung, die mit
elektrochemisch aktiven Materialien beschichtet sind,
übereinander gestapelt und mittels eines Separators,
insbesondere einer Separatorfolie, elektrisch vonein-
ander isoliert sind.

[0078] In einem über den mittleren Bereich des Elek-
trodenstapels 2.4 überstehenden Randbereich der
Elektrodenfolien 2.5 sind Elektrodenfolien 2.5 glei-
cher Polarität elektrisch miteinander verbunden. Die
miteinander verbundenen Enden der Elektrodenfoli-
en 2.5 gleicher Polarität bilden somit einen Polkon-
takt 2.7, der auch als Stromableiterfahne bezeichnet
wird. Die Polkontakte 2.7 unterschiedlicher Polarität
der Zelle 2 werden im Weiteren zur besseren Über-
sichtlichkeit als Stromableiterfahnen 2.7 bezeichnet.
Im Detail werden die Enden der Elektrodenfolien 2.5
elektrisch leitend miteinander verpresst und/oder ver-
schweisst und bilden die Stromableiterfahnen 2.7 des
Elektrodenstapels 2.4.

[0079] Der Elektrodenstapel 2.4 ist in dem den Elek-
trodenstapel 2.4 randseitig umlaufenden Zellgehäu-
serahmen 2.3 angeordnet. Der Zellgehäuserahmen
2.3 weist dazu zwei voneinander beabstandete Ma-
terialrücknahmen 2.33, 2.34 auf, die so ausgebildet
sind, dass die Stromableiterfahnen 2.7 unterschiedli-
cher Polarität in den Materialrücknahmen 2.33, 2.34
angeordnet sind. Die lichte Höhe h der Materialrück-
nahmen 2.33, 2.34 ist so ausgebildet, dass sie der Er-
streckung der unbeeinflusst übereinander gestapel-
ten Stromableiterfahnen 7 entspricht oder geringer
als diese ist. Die Tiefe t der Materialrücknahmen 2.33,
2.34 entspricht der Erstreckung der Stromableiterfah-
nen 7 oder ist größer ausgebildet als diese.

[0080] Da der Zellgehäuserahmen 2.3 vorzugswei-
se aus einem elektrisch isolierenden Material gefer-
tigt ist, sind die Stromableiterfahnen 7 unterschiedli-
cher Polarität elektrisch voneinander isoliert, so dass

zusätzliche Anordnungen für eine elektrische Isolati-
on in vorteilhafter Weise nicht notwendig sind.

[0081] Bei einer Befestigung der Zellgehäuseseiten-
wände 2.1, 2.2, welche beispielsweise in nicht nä-
her dargestellter Weise mittels Kleben und/oder Um-
bördeln der Flachseiten in eine in dem Zellgehäuse-
rahmen 2.3 umlaufende Aussparung erfolgt, werden
die Stromableiterfahnen 2.7 unterschiedlicher Pola-
rität gegen die Zellgehäuseseitenwände 2.1, 2.2 ge-
presst, so dass ein jeweiliges elektrisches Potenzial
der Stromableiterfahnen 2.7 an den Zellgehäusesei-
tenwänden 2.1, 2.2 anliegt und diese die Pole P+, P–
der Zelle 2 bilden.

[0082] In einer Ausführungsvariante ist zwischen
den Stromableiterfahnen 2.7, welche z. B. aus Kup-
fer gefertigt sind, und den Gehäuseseitenwänden
2.1, 2.2, welche z. B. aus Aluminium gefertigt sind,
zusätzlich eine nicht näher dargestellte Folie, wel-
che z. B. aus Nickel gefertigt ist, angeordnet, um ei-
ne verbesserte elektrische Anbindung zwischen den
Stromableiterfahnen 2.7 und den Zellgehäuseseiten-
wänden 2.1, 2.2 zu erreichen.

[0083] In weiteren Ausführungsvarianten ist eine
nicht näher dargestellte elektrisch isolierende Folie
zwischen den Stromableiterfahnen 2.7 und den Zell-
gehäuseseitenwänden 2.1, 2.2 angeordnet oder sind
die Zellgehäuseseitenwände 2.1, 2.2 einseitig mit ei-
ner elektrischen isolierenden Schicht ausgeführt, so
dass eine elektrische Kontaktierung der Stromablei-
terfahnen 2.7 mit den Zellgehäuseseitenwänden 2.1,
2.2 erst bei einem nicht näher ausgeführten, aus dem
Stand der Technik bekannten Durchschweißverfah-
ren von außen durch die Zellgehäuseseitenwände
2.1, 2.2 entsteht.

[0084] Fig. 8 veranschaulicht in einer schematisier-
ten räumlichen Explosionsdarstellung eine Ausfüh-
rungsvariante der in Fig. 6 und Fig. 7 dargestellten
Zelle 2.

[0085] Wie in Fig. 6 weist die Zellgehäuseseiten-
wand 2.1 mit dem fahnenartigen Messanschluss 2.11
in einem unteren Bereich eine um 90° in Richtung
des Zellgehäuserahmens 2.3 gebogene Unterkante
2.12 auf. In Abwandlung von Fig. 6 weist die andere
Zellgehäuseseitenwand 2.2 in einem oberen Bereich
zwei um 90° in Richtung des Zellgehäuserahmens
2.3 gebogene Laschen 2.22 auf. Im Zusammenbau
greifen die Laschen 2.22 der zweiten Gehäusesei-
tenwand 2.2 neben der Materialerhöhung 2.31 auf
die obere Schmalseite 2.32 des Zellgehäuserahmens
2.3, während die Kante 2.12 der ersten Gehäusesei-
tenwand 2.1 auf die untere Schmalseite des Zellge-
häuserahmens 2.3 greift.

[0086] Fig. 9 veranschaulicht in einer schematisier-
ten räumlichen Explosionsdarstellung eine Batterie 1
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mit einem aus mehreren Zellen 2 gebildeten Zellver-
bund Z als ein weiteres Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung.

[0087] Zur Bildung des Zellverbundes Z werden die
Pole P+, P– mehrerer Zellen 1 in Abhängigkeit von
einer gewünschten elektrischen Spannung und Leis-
tung der Batterie 1 seriell und/oder parallel elek-
trisch miteinander verschaltet. Ebenfalls in Abhängig-
keit von der gewünschten elektrischen Spannung und
Leistung der Batterie 1 kann der Zellverbund Z in Wei-
terbildungen der Erfindung aus einer beliebigen An-
zahl von Zellen 2 gebildet sein.

[0088] Eine serielle elektrische Verschaltung der Po-
le P+, P– der Zellen 2 wird durch die elektrische Kon-
taktierung der Zellgehäuseseitenwände 2.1, 2.2 von
benachbarten Zellen 2 mit unterschiedlichem elektri-
schem Potenzial realisiert. Dabei ist insbesondere die
Zellgehäuseseitenwand 2.2 einer der Zellen 2 kraft-
schlüssig, formschlüssig und/oder stoffschlüssig mit
der Zellgehäuseseitenwand 2.1 mit dem fahnenarti-
gen Messanschluss 2.11 einer benachbarten Zelle 2
elektrisch verbunden.

[0089] Die Batterie 1, welche beispielsweise in ei-
nem Fahrzeug, insbesondere einem Hybrid- und/
oder Elektrofahrzeug zum Einsatz kommt, ist im
dargestellten Ausführungsbeispiel der Erfindung aus
dreißig Zellen 2 gebildet, welche elektrisch seriell mit-
einander verschaltet sind. Zu einer Entnahme und/
oder einer Zuführung von elektrischer Energie aus
und/oder in die Batterie 1 ist an der Zellgehäusesei-
tenwand 2.2 der ersten Zelle E1 des Zellverbundes Z,
welche insbesondere den positiven Pol P+ der ersten
Zelle E1 bildet, ein elektrisches Anschlusselement 10
angeordnet. Dieses Anschlusselement 10 ist als elek-
trische Anschlussfahne ausgeführt und bildet den po-
sitiven Polanschluss Ppos der Batterie 1.

[0090] Auch an der Zellgehäuseseitenwand 2.1 der
letzten Zelle E2 des Zellverbundes Z, welche insbe-
sondere den negativen Pol P– der letzten Zelle E2
bildet, ist ein elektrisches Anschlusselement 11 an-
geordnet. Dieses Anschlusselement 11 ist ebenfalls
als elektrische Anschlussfahne ausgeführt und bildet
den negativen Polanschluss Pneg der Batterie 1.

[0091] In der dargestellten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist der Zellverbund Z thermisch mit der Wärme-
leitplatte 3 gekoppelt. Dabei sind die Zellgehäusesei-
tenwände 2.1 mit dem um 90° in Richtung des Zell-
gehäuserahmens 2.3 gebogenen unteren Rand 2.12
direkt oder indirekt über ein wärmeleitfähiges Materi-
al, insbesondere eine Wärmeleitfolie 4, thermisch an
die Wärmeleitplatte 3 gekoppelt.

[0092] In einer Weiterbildung der Erfindung kann
das wärmeleitfähige Material zusätzlich oder alterna-

tiv aus einer Vergussmasse und/oder einem Lack ge-
bildet sein.

[0093] Zum Zwecke einer kraftschlüssigen Verbin-
dung der Zeilen 2 zu dem Zellverbund Z und ei-
ner kraftschlüssigen Anbindung der Wärmeleitplatte
3 und der Wärmeleitfolie 4 an den Zellverbund Z sind
der Zellverbund Z, die Wärmeleitplatte 3 und die Wär-
meleitfolie 4 in einem Gehäuserahmen angeordnet.

[0094] Dieser Gehäuserahmen ist insbesondere aus
einem oder mehreren den Zellverbund Z vollständig
umschliessenden Spannelementen, z. B. Spannbän-
dern 8, gebildet, welche die Zellen 2 bzw. den Zellver-
bund Z, die Wärmeleitplatte 3 und die Wärmeleitfolie
4 sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Rich-
tung kraftschlüssig verbinden.

[0095] Um einen sicheren Halt der Spannelemente 8
zu ermöglichen, sind an einer Unterseite der Wärme-
leitplatte 3 vorzugsweise zu den Abmessungen der
Spannelemente 8 korrespondierende Materialvertie-
fungen 3.2 ausgebildet.

[0096] Im oberen Bereich der Batterie 1 liegen die
Spannelemente 8 flach auf den Laschen 2.13 (Fig. 5)
oder 2.22 (Fig. 7) auf. Die Spannelemente 8, hier
Spannbänder 8, sind aus einem gut Wärme leiten-
den, vorzugsweise elektrisch nicht leitenden, Mate-
rial hergestellt. Soweit die Spannelemente in einer
Ausführungsalternative aus einem elektrisch leiten-
den Material hergestellt sind, ist durch eine Beschich-
tung oder eine Zwischenlage zwischen der Oberseite
der Zellen 2 und den Spannelementen 8 sowie zwi-
schen den freiliegenden Stirnseiten der ersten Zelle
E1 und der letzten Zelle E2 und den Spannelementen
8 eine elektrische Isolierung sichergestellt, um einen
Kurzschluss zwischen Elementen zu vermeiden.

[0097] Durch den wärmeleitenden Kontakt der
Spannbänder 8 auf der Oberseite der Zellen 2 und
die wärmeleitenden Eigenschaften der Spannbänder
8 kann auch eine Wärmeverteilung an der Oberseite
der Zellen 2 sowie ein Abtransport dort anfallender
Wärme zu der an der Unterseite der Batterie 1 ange-
ordneten Kühlplatte 3 verwirklicht werden. Auf diese
Weise kann die Kühlung einer solchen Batterie 1 wei-
ter verbessert werden.

[0098] Der wärmeleitende Kontakt an der Obersei-
te der Zellen 2 wird durch die an der Oberseite vor-
gesehenen Laschen 2.13 oder 2.22, welche Teil der
flächigen, der im Elektrodenstapel 2.4 der Zelle 2 er-
zeugten Wärme ausgesetzten Zellenseitenwand 2.1
bzw. 2.2 sind, begünstigt. In einer weiteren, nicht
näher dargestellten Ausführungsvariante weist eine
der Gehäuseseitenwände 2.1, 2.2 (vgl. Fig. 6 oder
Fig. 8) in seitlichen Bereichen jeweils eine um 90°
in Richtung des Zellgehäuserahmens 2.3 gebogene
Seitenkante auf, die im Zusammenbau der Zelle auf
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die seitlichen Schmalseiten des Zellgehäuserahmens
2.3 greifen. Eine solche Bauform begünstigt den Wär-
meübergang, wenn zusätzlich zu den Spannbändern
8 in Fig. 9 ein weiteres, die Spannbänder 8 kreuzen-
des Spannband vorgesehen ist, wie es in der in Fig. 5
veranschaulichten Ausführungsvariante (vgl. dort Be-
zugsziffer 9) der Fall ist. Das kreuzende Spannband
kann zur Fixierung der Anschlusselemente 10, 11
verwendet werden.

[0099] In nicht näher dargestellten Weiterbildungen
der Erfindung können einige oder alle Komponenten,
d. h. die Zellen 2, die Wärmeleitplatte 3, die Wärme-
leitfolie 4 oder die gesamte Batterie 1 alternativ oder
zusätzlich in einem Batteriegehäuse teilweise oder
vollständig gekapselt verbaut sein.

[0100] Ist die Batterie 1 beispielsweise eine Lithi-
um-Ionen-Hochvolt-Batterie, wird im Allgemeinen ei-
ne spezielle Elektronik benötigt, welche z. B. eine
Zellspannung der Zellen 2 überwacht und korrigiert,
ein Batteriemanagementsystem, welches insbeson-
dere eine Leistungsaufnahme und -abgabe der Bat-
terie 1 steuert (= Batteriesteuerung), und Sicherungs-
elemente, welche bei Fehlfunktionen der Batterie 1
eine sichere Abtrennung der Batterie 1 von einem
elektrischen Netz durchführen.

[0101] Im dargestellten Ausführungsbeispiel der Er-
findung ist ein elektronisches Bauelement 13 vorge-
sehen, welches zumindest nicht näher dargestellte
Einrichtungen zur Zellspannungsüberwachung und/
oder zu einem Zellspannungsausgleich beinhaltet.
Das elektronische Bauelement 13 kann in einer Wei-
terführung der Erfindung auch als gekapselte elektro-
nische Baueinheit ausgebildet sein.

[0102] Das elektronische Bauelement 13 ist kopfsei-
tig an dem Zellverbund auf den Spannelementen 12
und den Zellgehäuserahmen 2.3 der Zellen 2 ange-
ordnet. Um eine möglichst grosse Auflagefläche des
elektronischen Bauelementes 13 und gleichzeitig ei-
ne Fixierung der Spannelemente 8 an der Obersei-
te des Zellverbundes Z zu erreichen, ist an der Ober-
seite des Rahmens 2.3 einer jeden Zelle 2 partiell
die Materialerhöhung 2.31 ausgebildet, deren Höhe
insbesondere der Dicke des Spannelementes 8 ent-
spricht. Zu einer Befestigung des elektronischen Bau-
elementes 13 an dem Zellverbund Z und/oder an den
Spannelementen 8 kommen nicht näher dargestellte
kraftschlüssige, formschlüssige und/oder stoffschlüs-
sige Verbindungstechniken zum Einsatz. Über die
Spannbänder 8, auf denen das elektronische Bauele-
ment 13 aufliegt, kann auch ein Abtransport von in
dem elektronischen Bauelement 13 erzeugter Wär-
me zu der an der Unterseite der Batterie 1 ange-
ordneten Kühlplatte 3 verwirklicht werden. Auf diese
Weise kann auch die Kühlung eines solchen elektro-
nischen Bauelements 13 weiter verbessert werden.

[0103] Für einen elektrischen Kontakt des Zellver-
bundes Z mit dem elektronischen Bauelement 13 sind
die an den Zellgehäuseseitenwänden 2.1 angeordne-
ten fahnenartigen Messanschlüsse 2.11 durch in dem
elektronischen Bauelement 13 angeordnete Kontakt-
elemente 13.3 geführt, die eine zu den fahnenartigen
Messanschlüsse 2.11 korrespondierende Form auf-
weisen.

[0104] Zusätzlich sind auch weitere nicht dargestell-
te elektronische Baueinheiten vorgesehen, welche
beispielsweise das Batteriemanagementsystem, die
Batteriesteuerung, die Sicherungselemente und/oder
weitere Einrichtungen zum Betrieb und zur Steuerung
der Batterie 1 beinhalten.

[0105] Fig. 11 veranschaulicht als ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine als
Rahmenflachzelle ausgebildete galvanische Zelle 2
und eine Wärmeleiteinrichtung 14 in einer räumlichen
Ansicht, wobei die Rahmenflachzelle 2 und die Wär-
meleiteinrichtung 14 zum Zwecke der Erläuterung
voneinander getrennt dargestellt sind.

[0106] Gemäß der Darstellung in Fig. 11 ist die Zel-
le 2 ähnlich dem Ausführungsbeispiel in Fig. 6 oder
Fig. 8 ausgebildet. Im Unterschied zu jenen wei-
sen die Zellgehäuseseitenteile 2.1, 2.2 keine gebo-
genen Abschnitte (2.12, 2.13 oder 2.22 in Fig. 6,
Fig. 8) auf, sondern entsprechen die Abmessungen
(mit Ausnahme der Dicke) der Zellgehäuseseitenteile
2.1, 2.2 denjenigen des Zellgehäuserahmens 2.3. Es
sei erwähnt, dass die Erfindung in der Ausgestaltung
dieses Ausführungsbeispiels auch funktionsfähig ist,
wenn die Zellgehäuseseitenteile 2.1, 2.2 der Zelle 2
gebogene Abschnitte wie in Fig. 6, Fig. 8 aufweisen.

[0107] Die Wärmeleiteinrichtung 14 ist als ein flacher
Kasten mit einem Boden 14.1 und einem schmalen,
umlaufenden Rand 14.2 ausgebildet. Dabei bildet der
Boden 14.1 eine erste Flachseite der Wärmeleitein-
richtung 14 und bildet der Rand 14.2 vier Schmal-
seiten der Wärmeleiteinrichtung, während eine frei-
liegende Kante 14.20 des Randes 14.2 eine zweite,
offene Flachseite der Wärmeleiteinrichtung 14 defi-
niert. Die Wärmeleiteinrichtung 14 ist in dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel als ein Tiefziehteil aus
einem Material mit guten elektrischen und thermi-
schen Leitereigenschaften, vorzugsweise aus Alumi-
nium oder Stahl oder einem anderen Metall, herge-
stellt.

[0108] Der Rand 14.2 weist in einem oberen Be-
reich in der Mitte eine Materialausnehmung 14.3 auf.
Die Breite der Materialausnehmung 14.3 entspricht
der Breite der Materialerhöhung 2.31 des Zellgehäu-
serahmens 2.3 der Zelle 2 auf Spiel. Die Innenab-
messungen, insbesondere Innenhöhe und Innenbrei-
te der Wärmeleiteinrichtung 14, sind mit geringem
Spiel an die Außenabmessungen der Zelle 2 ange-
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passt, sodass die Zelle 2 im Inneren der Wärme-
leiteinrichtung 14 Platz findet und ohne Kraft einge-
setzt werden kann (vgl. Pfeil ”F” in Fig. 11). Wenn
sich die Zelle 2 im Betrieb erwärmt und dadurch aus-
dehnt, kann das Zellgehäuse dann fest an dem Rand
14.2 des Wärmeleitelements 14 anliegen. Die Höhe
des Randes 14.2 ist dabei so bemessen, dass dann,
wenn die Zelle 2 mit ihrer Zellgehäuseseitenwand 2.2
an dem Boden 14.1 der Wärmeleiteinrichtung 14 an-
liegt, der Rand 14.2 die andere Zellgehäuseseiten-
wand 2.1 nicht erreicht.

[0109] Die Zelle 2 mit Wärmeleiteinrichtung 14 kön-
nen ähnlich wie in Fig. 3–Fig. 5, Fig. 9 oder Fig. 10
dargestellt zu einem Zellblock bzw. einer Batterie zu-
sammengefasst werden. Dabei wirken die Wärme-
leiteinrichtungen 14 einerseits als Kontaktierung zwi-
schen Kontaktabschnitten K1, K3 aufeinander folgen-
der Zellen, andererseits transportieren sie im Inneren
der Zellen 2 erzeugte Wärme über die jeweiligen Bö-
den 14.1 nach außen zu den frei liegenden Rändern
14.2, wo die Wärme entweder direkt an eine Kühl-
platte abgegeben (unten) oder über Spanneinrichtun-
gen (oben) zu der Kühlplatte geleitet werden kann.
Analog den vorstehend beschriebenen Ausführungs-
beispielen und -varianten ist für eine elektrische Iso-
lierung zwischen den Wärmeleiteinrichtungen 14 und
der Kühlplatte bzw. den Spannbändern (vgl. Bezugs-
ziffern 3, 8 in Fig. 9 u. a.) zu sorgen, um einen Kurz-
schluss zu vermeiden.

[0110] In einer Ausführungsvariante sind die Innen-
abmessungen der Wärmeleiteinrichtung 14 nicht auf
Spiel, sondern mit leichtem Untermaß zu den Außen-
abmessungen der Zelle 2 dimensioniert, sodass die
Wärmeleiteinrichtung 14 und die Zelle 2 mit einer ge-
wissen Kraft zu fügen sind.

[0111] Obschon in der Figur nicht näher darge-
stellt, können Vertiefungen vorgesehen sein, die der
Aufnahme und Führung von Spannbändern dienlich
sind.

[0112] Fig. 12 veranschaulicht in einer schematisier-
ten räumlichen Ansicht eine Abwandlung der Wärme-
leiteinrichtung 14 gemäß Fig. 11.

[0113] Gemäß der Darstellung in Fig. 12 weist der
Rand 14.2 der Wärmeleiteinrichtung an seinen Kan-
ten Unterbrechungen (Einschnitte) 14.4 auf, sodass
der durchgehende Rand 14.2 (Fig. 11) in zwei seit-
liche Randabschnitte 14.21, einen unteren Randab-
schnitt 14.22 und zwei obere Randabschnitte 14.23
zerfällt. Wenn der Rand mit Untermaß zu der Zel-
le 2 dimensioniert ist, kann bei dieser Abwandlung
die Fügekraft geringer sein, da die Ranabschnitte
14.21, 14.22, 14.23 federnd nachgeben können. Die
Wärmeleiteinrichtung 14 kann bei der Herstellung zu-
nächst aus einem planen Blechteil gestanzt oder ge-
schnitten und dann in Form gebogen werden. Alter-

nativ kann die Wärmeleiteinrichtung 14 tiefgezogen
und dann ausgeschnitten werden.

[0114] Fig. 13 veranschaulicht als ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine an-
dere Wärmeleiteinrichtung 14 in einer räumlicher An-
sicht.

[0115] Die Wärmeleiteinrichtung 14 ist als ein flacher
Kasten mit einem Boden 14.1 und einem hohen, um-
laufenden Rand 14.2 ausgebildet. Dabei weist der
Rand 14.2 eine erste Flachseite 14.21, eine zweite
Flachseite 14.22 und zwei Schmalseiten 14.23 auf.
Die erste Flachseite 14.21 weist eine an ihrem obe-
ren Rand abragende Lasche 14.5 auf. Der Boden bil-
det eine dritte Schmalseite der Wärmeleiteinrichtung
14, während eine oben liegende, freie Kante 14.20
des Randes 14.2 eine vierte, offene Schmalseite der
Wärmeleiteinrichtung 14 definiert.

[0116] Die Wärmeleiteinrichtung 14 ist wiederum z.
B. als ein Tiefziehteil aus einem Material mit gu-
ten elektrischen und thermischen Leitereigenschaf-
ten, vorzugsweise aus Aluminium oder Stahl oder ei-
nem anderen Metall, hergestellt.

[0117] Fig. 14 veranschaulicht eine Wärmeleitein-
richtung 14 gemäß Fig. 13 mit einer darin unterge-
brachten Batteriezelle 2.

[0118] Gemäß der Darstellung in Fig. 14 ist die Zel-
le 2 als Flachzelle ausgebildet mit einem flachen,
eingehausten Elektrodenstapel und zwei von einer
Schmalseite der Zelle 2 (hier: der Oberseite) abste-
henden Ableitern 2.70, die einen negativen Polan-
schluss P– und einen positiven Polanschluss P+ der
Zelle 2 bilden.

[0119] Die in Richtung eines Pfeils ”B” in Fig. 13 um-
gebogene Lasche 14.5 der Wärmeleiteinrichtung 14
liegt auf der Oberseite der Zelle 2. Die Stromablei-
ter 2.70 sind an der offenen Seite der Wärmeleitein-
richtung 14 frei zugänglich. Da die Seiten der Zelle
2 eng an den Wandungen 14.1, 14.21, 14.22, 14.23
der Wärmeleiteinrichtung 14 anliegen, wird im Inne-
ren der Zelle 2 erzeugte Wärme an die Wärmeleitein-
richtung 14 abgegeben.

[0120] Fig. 15 veranschaulicht in einer räumlichen
Darstellung eine Batterie 1 mit mehreren Zellen 2,
die in Wärmeleiteinrichtungen 14 gemäß Fig. 13 bzw.
Fig. 14 untergebracht sind, als ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0121] Die in den Wärmeleiteinrichtungen 14 unter-
gebrachten Zellen 2 bilden zusammen einen Zell-
block oder Zellverbund Z. Stromableiter 2.7 der Zel-
len 2 sind im dargestellten Ausführungsbeispiel zu ei-
ner Reihenschaltung verbunden.
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[0122] Bei der Batterie 1 dieses Ausführungsbei-
spiels ist eine Kühlplatte 3 vorgesehen, die an einer
Stirnseite des Zellblocks angeordnet ist. Die Zellen
2 mit Wärmeleiteinrichtungen 14 und die Kühlplatte
3 ruhen auf einer Grundplatte 15. Ein Spannband 9
umgreift den Zellblock Z und die Kühlplatte 3 in einer
horizontalen Ebene und wird daher auch als horizon-
tales Spannband 9 bezeichnet. Ein Spannband 8 um-
greift den Zellblock Z, die Kühlplatte 3 und die Grund-
platte 15 in einer vertikalen Ebene und wird daher
auch als vertikales Spannband 8 bezeichnet. Auf die-
se Weise werden der Zellblock Z, die Kühlplatte 3 und
die Grundplatte 15 überkreuz verspannt. Da das hori-
zontale Spannband 9 an den lateralen Schmalseiten
der Wärmeleiteinrichtungen 14 anliegt, kann das ho-
rizontale Spannband 9 dort Wärme aufnehmen und
an die Kühlplatte 3 abgeben. Da das vertikale Spann-
band 8 an den oberen Schmalseiten und dort auf
den umgebogenen Laschen 14.5 der Wärmeleitein-
richtungen 14 aufliegt, kann das vertikale Spannband
8 dort Wärme aufnehmen und an die Kühlplatte 3 ab-
geben.

[0123] Obschon in der Figur nicht näher dargestellt,
kann die Kühlplatte 3 Vertiefungen zur Aufnahme des
horizontalen Spannbandes 9 aufweisen, die so be-
messen sein können, dass das vertikale Spannband
9 plan auf Oberflächen der Kühlplatte 3 und des hori-
zontalen Spannbandes 8 aufliegt. Auch die Wandun-
gen der Wärmeleiteinrichtung 14 können Vertiefun-
gen zur Aufnahme der Spannbänder 8, 9 aufweisen,
und die Bodenplatte 15 kann eine Vertiefung zur Auf-
nahme des vertikalen Spannbandes 8 aufweisen.

[0124] In einer Ausführungsvariante ist die Boden-
platte 15 aus einem Wärme leitenden Material herge-
stellt und trägt zum Wärmetransport und zur Wärme-
verteilung innerhalb des Zellblocks Z bei.

[0125] In einer alternativen Ausführungsvariante ist
die Bodenplatte 15 aus einem Wärme isolierenden
Material hergestellt. Das vertikale Spannband 8 kann
bei dieser Ausführungsvariante im Inneren der Bo-
denplatte geführt sein, etwa durch einen horizontal
verlaufenden Schlitz.

[0126] In einer weiteren Ausführungsvariante ist das
vertikale Spannband 8 Teil der Bodenplatte 15 bzw.
mit dieser fest verbunden.

[0127] In einer weiteren, nicht näher dargestellten
Abwandlung ist ein Wärmeleitelement ähnlich dem
Wärmeleitelement 14 in Fig. 13 an die Aufnahme ei-
ner Flachzelle mit an gegenüberliegenden Schmal-
seiten angeordneten Stromableitern 2.7 angepasst.
Ein solches Wärmeleitelement kann als beidseitig of-
fene Hülse aus einem wärmeleitenden Material aus-
gebildet sein. Soweit sich die Stromableiter bei einer
solchen Zelle über die gesamte Breite der jeweiligen
Schmalseiten erstrecken und die Ausbildung von um-

biegbaren Laschen (vgl. 14.5 in Fig. 13, Fig. 14) zur
Wärmeableitung hierüber nicht in Betracht kommt, er-
folgt bei einem solchen Wärmeleitelement die Wär-
meableitung nur über die geschlossenen Schmalsei-
ten. In einem solchen Fall kann eine weitere Wärme-
ableitung über die Stromableiter vorgesehen sein.

[0128] Fig. 16 veranschaulicht in einer räumlichen
Darstellung eine Batterie 1 als ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0129] Gemäß der Darstellung in Fig. 1 sind mehre-
re Zellen 2 zwischen jeweils zwei Halterahmen 16,
16 oder 16, 17 angeordnet. Die Anordnung aus Zel-
len 2 und Halterahmen 16, 17 ist zwischen zwei End-
platten 18, 19 angeordnet. Vier Zuganker 20 mit Ge-
genmuttern 21 sind zur Verspannung des Verbundes
aus Zellen, Halterahmen 16, 17 und Endplatten 18,
19 vorgesehen.

[0130] Die Endplatten 18, 19 dienen auch als elek-
trische Pole der Batterie 1. Zum Anschluss sind ent-
sprechende Anschlusseinrichtungen 23, 24 vorge-
sehen. Ein an Streben 25 angebrachtes Steuerge-
rät 26 ist zur Überwachung von Zustandsparametern
der Batterie 1 und der einzelnen Zellen 2, zum La-
dungsausgleich und dergleichen vorgesehen. Um ei-
nen Kurzschluss zwischen den Endplatten 18, 19 zu
vermeiden, sind die Zuganker 20 und/oder Gegen-
muttern 21 gegen wenigstens eine der Endplatten 18,
19 elektrisch isoliert.

[0131] Bei diesem Ausführungsbeispiel nehmen die
Zuganker 20 im Inneren der Batterie 1 erzeugte Wär-
me auf. Sie befinden sich in Wärme leitendem Kon-
takt mit den Endplatten 18, 19. Über die Endplatten
18, 19 kann die Wärme mittels einer geeigneten Küh-
leinrichtung (nicht näher dargestellt) abgeleitet wer-
den.

[0132] Als Kühleinrichtung kommt z. B. eine von
Luftumströmtes Profil aus Aluminium oder einem an-
deren guten Wärmeleiter in Betracht, das durch die
Zuganker auf der Kopfseite und/oder der Mutterseite
mit den Endplatten 18, 19 verschraubt wird. Alternativ
kann auch an einer der Endplatten 18, 19 ein Wärme-
tauscher wie in Fig. 15 stirnseitig angebracht sein, an
welchen die Zuganker 20 Wärme abgeben können.
Es sind auch noch andere Arten der Wärmeableitung
über die Zuganker 20 denkbar.

[0133] Obschon in der Figur nicht näher dargestellt,
sind die Zellen 2 in diesem Ausführungsbeispiel als
sogenannte Coffeebag- oder Pouch-Zellen ausgebil-
det (vgl. auch die in Fig. 19 dargestellte Zelle). Sol-
che Zellen 2 weisen einen Elektrodenstapel und eine
Einhausung aus einem Folienmaterial (Hüllfolie) auf,
die an einem Randabschnitt versiegelt ist, um eine
sog. Siegelnaht zu bilden. Die Ableiter treten dabei an
zwei Schmalseiten der Zellen 2 durch die Siegelnaht
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hindurch. Die Zellen 2 werden von den Halterahmen
16, 17 an den Ableitern selbst oder in Kontaktberei-
chen, die sich im Bereich der Siegelnaht dort, wo die
Ableiter durch die Siegelnaht hindurchtreten, gefasst
und geben wenigstens dort über die Ableiter Wär-
me an die Rahmenelemente 16, 17 ab. Die Zugan-
ker verlaufen durch die Rahmenelemente 16, 17 hin-
durch und nehmen Wärme von den mit den Ableitern
in Kontakt stehenden Halterahmen 16, 17 auf. Alter-
nativ können separate Kontaktelemente vorgesehen
sein, die von den Halterahmen 16, 17 gefasst werden
und den Anpressdruck auf die Randabschnitte der
Zellen 2 ausüben und Wärme von diesen aufnehmen.
Weiter alternativ kann Wärme von den Flachseiten
der Zellen 2 über Wärmeleitbleche und/oder wärme-
leitende elastische Elemente (vgl. Fig. 19, Fig. 20),
die zwischen den Zellen 2 angeordnet sind, an die
Halterahmen 16, 17 übertragen und von diesen wie-
derum über die Zuganker 20 weiter abgeleitet wer-
den.

[0134] In weiteren Ausführungsvarianten können
mehr als vier Zuganker, z. B. sechs oder acht Zugan-
ker, vorgesehen sein, um den Zellblock zu verspan-
nen und Wärme abzuleiten.

[0135] Alternativ kann auch bei dieser Form eines
Zellblocks die Verspannung beispielsweise über wär-
meleitende Spannbänder erfolgen (vgl. Fig. 1–Fig. 5
u. a.). In einer weiteren Ausführungsvariante können
solche Spannbänder beispielsweise, aber nicht nur,
über Abschrägungen 16.1, 17.1, 18.1, 19.1 der Hal-
terahmen 16, 17 und der Endplatten 18, 19 geführt
werden

[0136] Fig. 17 veranschaulicht als ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung den Auf-
bau einer Batterie 1 in einer schematischen Darstel-
lung.

[0137] Die Batterie 1 ist aus einer Mehrzahl von Ein-
zelzellen (Zellen) 2 aufgebaut, die in drei Reihen R1
bis R3 angeordnet sind. Eine erste Reihe R1 ist an
eine Batteriegehäusewand 27 angrenzend angeord-
net, während die darauf folgenden Reihen jeweils um
eine Reihenbreite weiter von der Batteriegehäuse-
wand 27 entfernt angeordnet sind. In der Figur ist aus
jeder Reihe R1 bis R3 eine Zelle 2 dargestellt, wäh-
rend die weiteren Zellen der Reihen durch Punkte
symbolisiert sind. Quer zur Erstreckungsrichtung der
Reihen R1 bis R3 aneinander grenzenden Batterie-
zellen definieren eine Säule Si von Zellen 2.

[0138] Die Zellen 2 der Batterie 1 dieses Ausfüh-
rungsbeispiels sind zylindrisch ausgebildete Zellen 2.
Die Zellen 2 einer Säule Si sind durch ein geschlun-
genes Befestigungsband 28 an der Batteriegehäuse-
wand 27 befestigt. Das Befestigungsband 28 verläuft
von der Batteriegehäusewand 27 und umschlingt die
Zellen 2 der Säule Si zunächst wellenförmig bis zur

Zelle 2 der entferntesten Reihe R3, umschlingt diese
weiter in einer Schlaufe und verläuft sodann zurück
zur Batteriegehäusewand 27, wobei es die Zellen 2
der Säule Si in umgekehrter Reihenfolge als zuvor
wiederum wellenförmig umschlingt. Auf diese Weise
werden die Zellen 2 einer Säule Si in ihrer Position
gehalten.

[0139] Das Befestigungsband 28 ist aus einem Wär-
me leitenden Material hergestellt. Durch Umschlin-
gung der Zellen 2 befindet es sich in engem Kontakt
mit diesen, nimmt Wärme, welche in den Zellen 2 er-
zeugt wird, auf und transportiert sie zu der Batteriege-
häusewand 27. Die Batteriegehäusewand 27 ist aktiv
oder passiv gekühlt bzw. temperiert.

[0140] Fig. 18 veranschaulicht als ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung den Auf-
bau einer Batterie 1 in einer schematischen Darstel-
lung. Dieses Ausführungsbeispiel ist eine Abwand-
lung des in Fig. 17 dargestellten Ausführungsbei-
spiels. Hier befinden sich die Zelle 2 der drei Rei-
hen R1 bis R3 zwischen zwei Gehäuseseitenwän-
den 27.1, 27.2. Zwei Befestigungsbänder 28.1, 28.2
verlaufen zwischen den Gehäuseseitenwänden 27.1,
27.2, wobei sie die Batteriezellen 2 wellenförmig um-
schlingen.

[0141] Die Befestigungsbänder 28 bzw. 28.1, 28.1
der in Fig. 17, Fig. 18 dargestellten Batterien 1 ist
aus einem elastischen, vorzugsweise gut biegsamen
Material hergestellt.

[0142] Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf
eine bestimmte Mehrzahl von Säulen Si ausgerichtet
ist; vielmehr ist die Erfindung gemäß den vorstehend
beschriebenen Ausführungsbeispielen auch auf Bat-
terien anwendbar, die nur eine Säule S von Batterie-
zellen 2 aufweist.

[0143] Es versteht sich ferner, dass die Erfindung
nicht auf drei Reihen R1 bis R3 von Batteriezellen
2 beschränkt ist; vielmehr ist die Erfindung gemäß
den vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispie-
len auch auf Batterien anwendbar, die mehr oder we-
niger Reihen Ri von Batteriezellen 2 aufweist.

[0144] Obschon in Fig. 17, Fig. 18 von länglichen,
zylindrischen Zellen 2 ausgegangen wurde, können
in einer Ausführungsvariante an deren Stelle Stapel
von flachen zylindrischen Zellen, etwa Knopfzellen
oder dergleichen, vorgesehen sein, die durch eine
weitere, nicht näher dargestellte Spanneinrichtung in
Achsenrichtung aneinander gepresst werden.

[0145] Fig. 19 veranschaulicht in einer räumlicher
Darstellung den Aufbau einer Batteriezelle 2 als ein
weiteres Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.
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[0146] Die Batteriezelle 2 dieses Ausführungsbei-
spiels ist eine sogenannte Coffeebag- oder Pouch-
zelle, deren flacher, in etwa quaderförmiger Elektro-
denstapel (aktiver Teil) in eine Folie eingeschlagen
ist, welche im Randbereich versiegelt ist und eine
sogenannte Siegelnaht 2.8 bildet. Stromableiter 2.70
der Zelle 2 erstrecken sich durch die Siegelnaht 2.8
hindurch. Die Stromableiter 2.70 der Zelle 2 sind oh-
ne Beschränkung der Allgemeinheit an gegenüber-
liegenden Schmalseiten, vorzugsweise den kürzeren
Schmalseiten der Zelle 2 angeordnet.

[0147] An den Flachseiten der Zelle 2 sind elastische
Mittel (Polster) 29 angebracht, z. B. aufgeklebt oder
dergleichen. Die Polster 29 dienen der elastischen
Abstützung der Zelle 2 gegen andere Zellen oder
einen Batteriegehäuserahmen oder ein Rahmenele-
ment und sind geeignet, thermische Ausdehnungen
auszugleichen oder Stöße abzufedern. Die Polster
29 weisen gute Wärmeleiteigenschaften auf. Dazu ist
beispielsweise ein nachgiebiges, an sich nicht beson-
ders wärmeleitend ausgebildetes Material wie etwa
PU-Schaum, Moosgummi oder dergleichen in einer
gut wärmeleitenden Hülle (Folie oder dergleichen)
angeordnet. Die Hülle ist vorzugsweise selbst dehn-
bar oder balgartig ausgebildet, um den Bewegungen
des nachgiebigen Materials folgen zu können.

[0148] In einer Abwandlung weist das nachgiebige
Material, das in einer gesonderten Hülle angeordnet
sein kann, aber nicht muss, selbst wärmeleitende Ei-
genschaften auf. Es handelt sich beispielsweise um
ein Wärmeleitgel, eine Anordnung von Metallfedern,
-spänen oder dergleichen oder einen mit Metallteilen
dotierten Schaum.

[0149] Aufgrund der wärmeleitenden Eigenschaften
der Polster 29 kann ein thermischer Ausgleich zwi-
schen benachbarten Zellen 2 erleichtert werden.
Falls zwischen benachbarten Zellen 2 Wärmeleitmit-
tel wie etwa Wärmeleitbleche oder dergleichen ange-
ordnet sind, kann auch eine wirksame Wärmeablei-
tung aus einem Zellverbund aus Zellen 2 verwirklicht
werden, ohne im Inneren des Zellverbundes eine ak-
tive Kühlung vorsehen zu müssen. Die Wärmeleitmit-
tel wie etwa Wärmeleitbleiche oder dergleichen kön-
nen mit einer Kühlplatte oder dergleichen gekoppelt
sein, wie es z. B. in Fig. 1 dargestellt ist.

[0150] Fig. 20 veranschaulicht in einer Querschnitts-
ansicht den Aufbau einer Wärmeleiteinrichtung 30 als
ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0151] Die Wärmeleiteinrichtung 30 dieses Ausfüh-
rungsbeispiels weist eine Trägerstruktur 30.1 und ei-
ne zwei elastische Schichten 30.2 auf. Die Träger-
struktur 30.1 ist aus einem gut wärmeleitenden Ma-
terial wie etwa Aluminium oder einem anderen Me-
tall, einem wärmeleitenden Kunststoff oder derglei-

chen hergestellt. Sie weist im Querschnitt die Form
eines T-Profils mit einem langen Schenkel 30.11 und
zwei kurzen Schenkeln 30.12 auf. Der lange Schen-
kel 30.11 ist zur Anordnung zwischen Batteriezellen 2
(als gestrichelte Umrisse 2 dargestellt) eines Zellver-
bundes vorgesehen, um in den Batteriezellen 2 er-
zeugte Wärme aufzunehmen. Die kurzen Schenkel
30.12 sind zur Anlage an einer Wärmeleitplatte 3 (als
gepunkteter Umriss 3 dargestellt) oder dergleichen
vorgesehen, um die von den Batteriezellen 2 aufge-
nommen Wärme abzugeben.

[0152] Auf beiden Seiten des langen Schenkels
30.11 sind elastische Schichten 30.2 angeordnet,
z. B. aufgeklebt oder dergleichen. Die elastischen
Schichten 30.2 dienen der elastischen Abstützung
der Zellen 2 gegeneinander und sind geeignet, ther-
mische Ausdehnungen der Zellen 2 auszugleichen
oder Stöße abzufedern. Die elastischen Schichten
30.2 weisen gute Wärmeleiteigenschaften auf. Da-
zu ist beispielsweise ein nachgiebiges, an sich nicht
besonders wärmeleitend ausgebildetes Material wie
etwa PU-Schaum, Moosgummi oder dergleichen in
einer gut wärmeleitenden Hülle (Folie oder derglei-
chen) angeordnet. Die Hülle ist vorzugsweise selbst
dehnbar oder balgartig ausgebildet, um den Bewe-
gungen des nachgiebigen Materials folgen zu kön-
nen.

[0153] In einer Abwandlung weist das nachgiebige
Material, das in einer gesonderten Hülle angeordnet
sein kann, aber nicht muss, selbst wärmeleitende Ei-
genschaften auf. Es handelt sich beispielsweise um
eine Wärmeleitgel, eine Anordnung von Metallfedern,
-spänen oder dergleichen oder einen mit Metallteilen
dotierten Schaum.

[0154] Aufgrund der wärmeleitenden Eigenschaften
der elastischen Schichten 30.2 kann ein thermischer
Ausgleich zwischen benachbarten Zellen 2 erleich-
tert werden und eine wirksame Wärmeableitung aus
einem Zellverbund aus Zellen 2 verwirklicht werden,
ohne im Inneren des Zellverbundes eine aktive Küh-
lung vorsehen zu müssen.

[0155] Die elastischen Schichten 30.22 können sich
in einer Abwandlung auf die kurzen Schenkel 30.12
erstrecken, um auch eine Abfederung nach unten zu
erzielen.

[0156] Zwischen den kurzen Schenkeln 30.22 und
der Kühlplatte 3 kann eine elektrisch isolierende Wär-
meleitfolie oder dergleichen vorgesehen sein.

[0157] Obschon die vorliegende Erfindung vorste-
hend unter Bezugnahme auf konkrete Ausführungs-
beispiele in ihren wesentlichen Merkmalen beschrie-
ben wurde, versteht sich, dass die Erfindung nicht
auf diese Ausführungsbeispiele beschränkt ist, son-
dern in dem durch die Patentansprüche vorgegebe-
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nen Umfang und Bereich abgewandelt und erweitert
werden kann.

[0158] So ist die Erfindung keineswegs auf Flach-
oder zylindrische Zellen vom Lithium-Ionen-Typ be-
schränkt, sondern kann in ihrem Grundkonzept auf
alle Arten von Energiespeichervorrichtung wie etwa
Primär- und Sekundärzellen anderer elektrochemi-
scher Zusammensetzung und Funktion, Brennstoff-
zellen, Kondensatoren, insbesondere Hochleistungs-
kondensatoren wie etwa Supercaps oder derglei-
chen, angewendet werden.

[0159] Es versteht sich, dass, soweit es technisch
möglich ist, Einzelmerkmale jeder der vorstehend be-
schriebenen und in den Figuren veranschaulichten
Ausführungsbeispiele, -varianten und Abwandlungen
in jedem anderen der Ausführungsbeispiele, -varian-
ten und Abwandlungen einsetzbar ist.

[0160] Eine Batterie 1 oder ein Zellverbund oder
Zellblock Z sind Beispiele für eine Energiespeicher-
einrichtung im Sinne der Erfindung. Zellen 2 sind
Beispiele für Speicherzellen im Sinne der Erfindung.
Spannbänder 8, 9, Zuganker 20 und Befestigungs-
bänder 28, 28.1, 28.2 sind Beispiele für eine Span-
neinrichtung bzw. für Spannelemente im Sinne der
Erfindung. Halterahmen 16, 17 sind Beispiele für Hal-
teelemente im Sinne der Erfindung. Kühlplatten 3
sind Beispiele für eine Wärmetauschereinrichtung im
Sinne der Erfindung. Ein Kühlmittel ist ein Wärmeträ-
ger im Sinne der Erfindung.

Bezugszeichenliste

1 Batterie
2 Zelle
2.1 Zellgehäuseseiten-

wand
2.11 Messanschluss
2.2 Zellgehäuseseiten-

wand
2.3 Zellgehäuserahmen
2.31 Materialerhöhung
2.32 obere Schmalseite
2.33 Materialrücknahme
2.34 Materialrücknahme
2.4 Elektrodenstapel
2.5 Elektrodenfolie
2.6 Separator
2.7 Ableitfahne
2.70 Polkontakt (Stroma-

bleiter)
2.8 Siegelnaht
2.9 Falz
2.10 Flachseite
3 Kühlplatte
3.1 Kühlmittelanschluss
3.2 Vertiefung
3.3 Kühlkanal

4 Wärmeleitfolie
5 Andruckplatte
5.1 Vertiefung
6 vordere Polplatte
7 hintere Polplatte
6.1, 7.1 fahnenartige Verlänge-

rung
6.2, 7.2 Befestigungsnase
7.3 Vertiefung
8 Spannelement
8.1 Federzone
8.20, 8.21, 8.22 Wärmeleitelement
8.3 Crimpverschluss
8.4 Spannbereich
8.5 Beschichtung
9 Spannband
10 Elektrisches An-

schlusselement
11 Elektrisches An-

schlusselement
13 Elektronisches Bau-

element
13.1 Einrichtung zur Zell-

spannungsüberwa-
chung

13.2 Einrichtung zum Zell-
spannungsausgleich

13.3 Kontaktelement
14 Wärmeleitelement
14.1 Boden
14.2 Rand
14.20 Kante
14.21, 14,22, 14.23 Randteilstücke
14.3 Ausnehmung
14.4 Einschnitte
14.5 Lasche
15 Bodenplatte
16, 17 Halterahmen
16.1, 17.1 Abschrägung
18, 19 Endplatten
18.1, 19.1 Abschrägung
20 Zuganker
21 Mutter
22, 23, 24 Anschlusseinrichtung
25 Strebe
26 Steuergerät
27, 27.1, 27.2 Gehäusewand
28, 28.1, 28.2 Befestigungsband
29 Polster (elastisches

Mittel)
30 Wärmeleitelement
30.1 Trägerstruktur
30.11 langer Schenkel
30.12 kurze Schenkel
30.2 elastische Schicht
30.21 nachgiebiges Material
30.22 Hülle
B Biegerichtung
E1 Erste Zelle
E2 Letzte Zelle
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F Fügerichtung
b Breite
h Höhe
K1 bis K3 Spannungs-An-

schlusskontakte
P+ Positiver Pol
P- Negativer Pol
Pneg Negativer Polan-

schluss
Ppos Positiver Polanschluss
t Tiefe, Dicke
Z Zellverbund

[0161] Es wird darauf hingewiesen, dass vorstehen-
de Bezugszeichenliste integraler Bestandteil der Be-
schreibung ist.



DE 10 2011 013 618 A1    2012.09.13

19/41

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102008059966 A1 [0004]
- DE 102008010828 A1 [0004]
- WO 2010/081704 A2 [0005]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Die Grundlagen der Ingenieurwissenschaf-
ten, Springer-Verlag, 31. Auflage 2000, En-
gelkraut et al., Wärmeleitfähige Kunststoffe
für Entwärmungsaufgaben, Fraunhofer Insti-
tut für Integrierte System und Bauelemente-
technologie, Stand 15.07.2008 [0014]

- Deutsche Edelstahlwerke, Datenblatt 1.7176,
und Wikipedia, Artikel zu ”Wärmeleitfähig-
keit”, Stand 22.02.2011 [0014]



DE 10 2011 013 618 A1    2012.09.13

20/41

Patentansprüche

1.    Energiespeichervorrichtung, aufweisend eine
Mehrzahl von Speicherzellen, eine Spanneinrichtung
zum Verspannen der Speicherzellen, und eine Tem-
periereinrichtung zum Temperieren der Speicherzel-
len oder eines durch die Speicherzellen gebilde-
ten Zellverbundes, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spanneinrichtung als funktionaler Bestandteil der
Temperiereinrichtung ausgelegt und eingerichtet ist.

2.    Energiespeichervorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spanneinrichtung
mit einem wärmeleitenden Material ausgebildet ist.

3.    Energiespeichervorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Span-
neinrichtung wenigstens abschnittweise, vorzugswei-
se flächig, an Wärmeaustauschflächen der Speicher-
zellen anliegt.

4.    Energiespeichervorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Speicherzellen eine prismatische, insbeson-
dere flache Form aufweisen und Wärmeaustausch-
flächen an wenigstens einer von Umfangsseiten, ins-
besondere Schmalseiten, der Speicherzellen vorge-
sehen sind.

5.    Energiespeichervorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass Wärmeleitelemente vorgesehen sind, die mit ei-
nem wärmeleitenden Material ausgebildet und we-
nigstens abschnittweise, vorzugsweise flächig, an
Wärmeaustauschflächen der Speicherzellen anlie-
gen, wobei die Spanneinrichtung wenigstens an frei-
en Flächen der Wärmeleitelemente anliegt.

6.    Energiespeichervorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen zwei Speicherzellen und/oder zwi-
schen einer Speicherzellen und einem anderen Bau-
element wenigstens ein wenigstens teilweise nach-
giebig, insbesondere elastisch nachgiebig, ausgebil-
detes Dämpfungselement vorgesehen ist, welches
wärmeleitend ausgebildet ist und welches Teil ei-
ner Speicherzelle oder Teil eines Wärmeleitelements
oder an Flächen einer Speicherzelle oder eines Wär-
meleitelements angebracht ist oder zwischen Spei-
cherzellen und einem Wärmeleitelement angeordnet
ist.

7.    Energiespeichervorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spanneinrichtung wenigstens ein Spann-
band aufweist, das mit dem wärmeleitenden Materi-
al ausgebildet ist und das vorzugsweise wenigstens
in Abschnitten in sich federnd, insbesondere wel-
lenfederförmig, ausgebildet ist, wobei vorzugsweise
mehrere Spannbänder vorgesehen sind, von denen

wenigstens ein Spannband wenigstens ein anderes
Spannband überdeckt.

8.    Energiespeichervorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spanneinrichtung eine Mehrzahl von Zugan-
kern aufweist, die mit dem wärmeleitenden Material
ausgebildet sind.

9.    Energiespeichervorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Spanneinrichtung Halteelemente und
Spannelemente aufweist, wobei die Halteelemente
im Wechsel mit den Speicherzellen angeordnet sind,
um die Speicherzellen zwischen sich zu halten, und
wobei die Spannelemente die Halteelemente mit den
Speicherzellen verspannen, wobei die Halteelemen-
te wenigstens abschnittweise mit Wärmeaustausch-
flächen der Speicherzellen thermisch gekoppelt sind,
und wobei die Spannelemente wenigstens abschnitt-
weise an Wärmeaustauschflächen der Halteelemen-
ten anliegen.

10.    Energiespeichervorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spanneinrichtung wenigstens abschnittwei-
se, insbesondere durch flächigen Kontakt, mit Ab-
schnitten einer Wärmetauschereinrichtung thermisch
gekoppelt ist, wobei die Wärmetauschereinrichtung
vorzugsweise an einen Wärmeträgerkreislauf ange-
schlossen ist und wobei der Wärmeträgerkreislauf
vorzugsweise steuerbar bzw. regelbar ist.

11.  Energiespeichervorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauscher-
einrichtung wenigstens abschnittweise an Wämre-
austauschflächen der Speicherzellen anliegt, wo-
bei die Speicherzellen eine flache prismatische
Form aufweisen und Wärmeaustauschflächen an
wenigstens zwei, vorzugsweise gegenüberliegenden
Schmalseiten der Speicherzellen vorgesehen sind.

12.    Energiespeicherzelle, mit einem aktiven Teil
und einer den aktiven Teil umgebenden Einhausung,
sowie mit Wärmeleitmitteln, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wärmeleitmittel ausgelegt und einge-
richtet sind, Wärme von wenigstens einer im Betrieb
der Energiespeicherzelle wärmeren Fläche an we-
nigstens zwei im Betrieb der Energiespeicherzelle
kühleren Flächen zu leiten.

13.  Energiespeicherzellen nach Anspruch 12, mit
einem prismatischen, elektrisch isolierenden Rah-
menteil, und zwei flachen, elektrisch leitenden Sei-
tenteilen, wobei das Rahmenteil und die Seitentei-
le die Einhausung ausbilden, wobei Stromableiter-
fahnen des aktiven Teils mit jeweils einem der Sei-
tenteile verbunden sind, sodass die Seitenteile elek-
trische Pole der Energiespeicherzelle ausbilden, die
durch das Rahmenteil elektrisch voneinander isoliert
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sind, wobei wenigstens zwei, vorzugsweise gegen-
überliegende Schmalseiten des Rahmenteils wenigs-
tens abschnittweise durch abgewinkelte Abschnitte
wenigstens eines der Seitenteile bedeckt sind.

14.    Wärmeleitelement, mit einer dünnwandigen
Struktur, insbesondere zur Aufnahme einer Ener-
giespeicherzelle, dadurch gekennzeichnet, dass die
dünnwandige Struktur eine Form eines vorzugs-
weise flachen Quaders umschreibt, und wobei die
dünnwandige Struktur wenigstens eine Flachseite
und wenigstens zwei an die Flachseite angrenzende
Schmalseiten aufweist.

15.  Wärmeleitelement nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine Schmalseite
durch Umbiegen einer an die Flachseite angrenzen-
den Lasche nach Aufnahme einer Energiespeicher-
zelle herstellbar ist, wobei vorzugsweise eine die En-
ergiespeicherzelle wenigstens im Wesentlichen all-
seitig umschließende Struktur entsteht.

Es folgen 20 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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